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1 Grundlagen 

1.1 Lage und Abgrenzung des Änderungsbereichs 

Der Geltungsbereich der 25. Änderung des Flächennutzungsplans hat eine Größe von ca.  23 
ha und ist in unmittelbarer Nähe zum U-Bahnhof Großhansdorf und dem zentralen Versor-
gungsbereich der Gemeinde Großhansdorf gelegen. 

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung umfasst die Flurstücke 190, 2731 sowie in Tei-
len das Flurstück 3199 der Flur 1 der Gemarkung Großhansdorf. Innerhalb des Plangebiets 
liegen die Hausnummern Eilbergweg 22, 22 a, 24, 26, 28, 30 sowie 32. 

Das Plangebiet wird im Norden durch den Eilbergweg sowie im Nordosten durch die Hoisdorfer 
Landstraße, im Süden durch den Waldreiterweg und die Flurstücke 3198, 3148, 3094, 3095 
und 1793 sowie im Westen durch die U-Bahnstrecke und den Geltungsbereich der  
3. Änderung des Flächennutzungsplanes begrenzt. 

1.2 Anlass und Ziele der Planaufstellung 

Das Plangebiet umfasst ein von Waldflächen gefasstes Gelände, das ursprünglich als Lun-
genheilanstalt und bis zum Jahr 2014 teilweise als Pflegeheim genutzt wurde. Einige der im 
Plangebiet befindlichen Gebäude sind heute ungenutzt oder werden als Wohngebäude ge-
nutzt. Das Plangebiet profitiert von der unmittelbaren Nähe zum barrierefreien U-Bahnhof 
Großhansdorf, mit zusätzlichen drei Bushaltestellen sowie dem zentralen Versorgungsbereich 
der Gemeinde am Eilbergweg und bietet sich daher für eine verdichtete Wohnbebauung mit 
Geschosswohnungsbau an. Anlässlich des Bestrebens der Eigentümerin, unter Teilerhalt der 
Bestandsbebauung, die teilweise unter Denkmalschutz steht, auf dem Areal Geschosswoh-
nungsbau zu errichten, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Großhansdorf in ihrer Sit-
zung am 30.03.2021 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 48 sowie der 
25. Änderung des Flächennutzungsplans gefasst. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planerischen Voraussetzungen für die Er-
richtung von Geschosswohnbauten unter Erhalt des zentral gelegenen 2-geschossigen Be-
standsgebäudes einer Wohnungsbaugenossenschaft, der denkmalgeschützten Sachgesamt-
heit Turnhalle, Schulkinderhaus und gartenhistorischer Bereiche sowie Einzelbäumen und an-
grenzender Waldflächen geschaffen werden. Der Flächennutzungsplan stellt die Flächen des 
Plangeltungsbereich als Sondergebiet „Landesversicherungsanstalt Hamburg Schleswig-Hol-
stein“ dar. Da sich die geplante Umnutzung zu einem Wohngebiet nicht aus den derzeitigen 
Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickeln lässt, wird eine Änderung des Flächen-
nutzungsplans erforderlich. Für den Bereich der Wohngebiete und zugehörigen privaten Grün-
flächen, die im parallel aufzustellenden Bebauungsplan festgesetzt werden, sowie das nicht 
in den Bebauungsplan einbezogene Grundstück Eilbergweg 24 und das nicht in den Bebau-
ungsplan einbezogene Flurstück 2731 mit dem Bestandsgebäude Eilbergweg 28/30 sollen im 
Zuge der 25. Änderung des Flächennutzungsplans Wohnbauflächen dargestellt werden. Die 
übrigen Bereiche der Sonderbauflächen sollen zukünftig als Grünflächen und Flächen für Wald 
dargestellt werden. 
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2 Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten 

2.1 Bisheriges Verfahren 

Auf Grund des § 1 Abs. 3 BauGB hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Großhansdorf in 
ihrer Sitzung am 30.03.2021 den Beschluss zur Aufstellung der 25. Änderung des Flächen-
nutzungsplans gefasst. Der geltende Flächennutzungsplan der Gemeinde Großhansdorf soll 
gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert am 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6 S. 1, 3) parallel zum Aufstellungsverfahren 
des Bebauungsplans Nr. 48 geändert werden. Das Änderungsverfahren wird als 25. Änderung 
des Flächennutzungsplans durchgeführt. 

Die Öffentlichkeit wurde nach amtlicher Bekanntmachung vom 12. März 2022 in der Zeit vom 
21. März bis 22. April 2022 durch Aushang im Rathaus der Gemeinde Großhansdorf gemäß  
§ 3 Abs. 1 BauGB über die Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtlichen Aus-
wirkungen unterrichtet. Darüber hinaus wurden die Planungsunterlagen zur frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung ins Internet eingestellt. Während der Offenlage bestand zugleich Ge-
legenheit zur Äußerung und Erörterung. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange hat parallel in der Zeit vom 21. März bis 22. April 2022 statt-
gefunden. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Großhansdorf hat am 06.10.2022 den Entwurf der 25. 
Änderung des Flächennutzungsplans gebilligt und zur Auslegung bestimmt. Die öffentliche 
Auslegung hat nach der öffentlichen Bekanntmachung vom 10.10.2022 in der Zeit vom 18.10. 
bis 21.11.2022 stattgefunden. Zur 25. Änderung des Flächennutzungsplans ging eine Stel-
lungnahme der Öffentlichkeit ein. 

Die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurde gemäß § 4a Abs. 2 BauGB gleichzeitig 
mit der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden 
können, wurden mit dem Schreiben vom 13.10.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 
21.11.2022 aufgefordert. Im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB gingen 
insgesamt 17 Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ein. 
Die Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen ist dem Auswertungsbericht zu den durch-
geführten Beteiligungsverfahren zu entnehmen.  

Der Entwurf wurde nach der öffentlichen Auslegung geändert. Die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Großhansdorf hat am 22.12.2022 den überarbeiteten Entwurf der 25. Änderung 
des Flächennutzungsplans gebilligt und zur erneuten Auslegung bestimmt. Die erneute öffent-
liche Auslegung und gleichzeitige erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
haben nach der öffentlichen Bekanntmachung vom 08.04.2023 in der Zeit vom 17.04. bis 
22.05.2023 stattgefunden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit dem Schreiben vom 
14.04.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 22.05.2023 aufgefordert. Im Rahmen 
der erneuten Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB gingen insgesamt 16 Stellungnah-
men von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ein. Stellungnahmen der Öf-
fentlichkeit gingen nicht ein. Die Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen ist dem Aus-
wertungsbericht zu den durchgeführten Beteiligungsverfahren zu entnehmen. Aufgrund eines 
Bekanntmachungsfehlers wurde die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 17.01. bis 
16.02.2024 wiederholt. Die Bekanntmachung wurde am 8.01.2024 im „Stormarner Tageblatt“ 
veröffentlicht. Stellungnahmen der Öffentlichkeit gingen nicht ein. 
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Der abschließende Beschluss zur 25. Änderung des Flächennutzungsplans ist am 19.02.2024 
von der Gemeindevertretung der Gemeinde Großhansdorf gefasst worden. 

2.2 Rechtsgrundlagen 
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 

geändert am 20.Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)  
• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO 2017) in der Fassung 

vom 21. November 2017 (BGBI I S. 3786), zuletzt geändert am 4. Januar 2023 (BGBl. I 
Nr. 6 S. 1, 3) 

• Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 6. Dezember 2021 
(GVOBl. 1422)  

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert am 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

• Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz – LnatSchG) vom 24. Februar 
2010 (GVOBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 3 Nr. 4 des Gesetzes vom 27. Okto-
ber 2023 (GVOBl. S.514) 

• Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landeswaldgesetz – LwaldG) vom 5. De-
zember 2004, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 27. Oktober 
2023 (GVOBl. S.514) 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung – PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 
58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  in der Fassung vom 18. März 
2021 (BGBl. I S. 542), zuletzt geändert am 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) 

• Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Großhansdorf zum Schutze des Baum-
bestandes (Baumschutzsatzung) vom 25.02.2009 

• Gesetz zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz) vom 30. Dezember 2014, letzte 
berücksichtigte Änderung: § 10 geändert (Art. 5 Ges. v. 01.09.2020, GVOBl. S. 508). 
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2.3 Fachgutachten / Fachplanungen 

Zu der Bauleitplanung liegen folgende Gutachten bzw. Fachplanungen vor: 

• Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf, Dänekamp und Partner, Beratende 
Ingenieure VBI, Pinneberg 29.10.2021, aktualisiert am 21.06.2023, 

• Verkehrskonzept Vorplanung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf, Dänekamp und Partner, Beratende In-
genieure VBI, Pinneberg 13.01.2023, 

• Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf (Gewerbe, Straßen- und Schienen-
verkehrslärm), Lärmkontor GmbH, Hamburg 10.11.2022, 

• Faunistische Bestandserfassungen und Potenzialanalyse und Artenschutzuntersuchung 
zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Großhansdorf, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg 09.12.2021, 

• Fledermauserfassung und artenschutzrechtliche Betrachtung zum Bebauungsplan Nr. 48 
und der 25. Änderung des Flächennutzungsplans, Dipl-Biol. Björn Leupolt, Heidmühlen 
25.02.2022, 

• Baumgutachterliche Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf, Gartenbau-Ingenieur  
U. Thomsen, Beratende Ingenieure für Bäume und deren Umfeld, Pinneberg 11.03.2022, 

• Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung einschließlich orientierende Schadstoff-
untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Großhansdorf, Grundbauingenieure Steinfeld und Partner Beratende 
Ingenieure mbG, Hamburg 09.12.2021, 

• Baumliste mit Darstellung der zu erhaltenden und entfallenen Bäume zum Bebauungsplan 
Nr. 48, Dirk Matzen Landschaftsarchitekt, Schenefeld 06.04.2023, 

• Bodenversiegelungsplan (Bestand) zum Bebauungsplan Nr. 48, Dirk Matzen Landschafts-
architekt, Schenefeld 25.03.2023, 

• Biotoptypenplan zum Bebauungsplan Nr. 48, Dirk Matzen Landschaftsarchitekt, Schene-
feld 25.03.2023, 

• Baumzuordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 48, Dirk Matzen Landschaftsarchitekt, 
Schenefeld 25.03.2023, 

• Entwässerungskonzept, Dänekamp und Partner, Beratende Ingenieure VBI, Pinneberg 
17.03.2022, 

• Freiflächenfunktionsplan, Gesamtplan, Lichtenstein Landschaftsarchitekten, April 2023. 
  



25. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf Begründung 

 9 

3 Ausgangssituation 

3.1 Angaben zum Bestand 

Bebauungs- und Nutzungsstruktur  

Das Gelände wurde ursprünglich als Lungenheilanstalt und bis zum Jahr 2014 teilweise als 
Pflegeheim genutzt. Zentral im Plangebiet ist die denkmalgeschützte Sachgesamtheit ehema-
lige Kinderheilstätte gelegen. Die weiteren Bereiche stellen sich als waldbestandene Flächen 
dar, während insbesondere im zentralen Bereich neben parkähnlichen Freiflächen mit prägen-
den Baumgruppen und Einzelbäumen eine bauliche Vorprägung durch Gebäude, bauliche 
Nebenanlagen und Erschließungsflächen besteht. Der Gebäudebestand der ehemaligen Lun-
genheilanstalt steht überwiegend leer. Einige Bestandsgebäude im Plangebiet weisen bereits 
eine Wohnnutzung auf: 

• nordwestlich gelegenes Zweifamilienhaus mit nutzungstypischen Nebenanlagen (Eilberg-
weg 24), derzeit leerstehend, 

• nordöstlich gelegenes Einfamilienhaus mit nutzungstypischen Nebenanlagen (Eilbergweg 
26, ehemaliges Chefarzt-Wohnhaus), derzeit leerstehend, 

• östlich gelegenes vermietetes Zweifamilienhaus mit nutzungstypischen Nebenanlagen 
(Eilbergweg 32), 

• zentral gelegenes Mehrfamilienhaus der Neuen Lübecker Norddeutsche Baugenossen-
schaft e.G. (Eilbergweg 28-30, Flurstück 2731), 

• im mittleren Grundstücksteil der zentrale Bereich des ehemaligen Klinik-Geländes mit Bet-
tenhaus, Klinik-Gebäude, ehemalige Liegenhallen, ehemalige Gärtnerei, Garagenge-
bäude, Turnhalle (teilweise unter Denkmalschutz, Eilbergweg 22), 

• südlich gelegene vermietete Wohn- und Lagergebäude (Eilbergweg 22a). 
 

Neben der Bebauung bestehen großflächige Erschließungsanlagen in den zentralen Berei-
chen des Plangebiets. Insgesamt beläuft sich die bestehende Versiegelung durch Gebäude, 
Wege und Nebenanlagen auf etwa 1,7 ha. 

Städtebauliche Strukturen und Nutzungen in der Umgebung 

Das Zentrum des Ortsteils Großhansdorf am Eilbergweg mit Ärzten, Apotheke, Einkaufsmög-
lichkeiten (für den Grundbedarf sowie Nahversorgungszentrum und kleinere Einzelhändler), 
Kindertagesstätten und Grundschule befinden sich ca. 300 m bis 500 m entfernt westlich des 
Plangebiets. Das Verwaltungszentrum der Gemeinde Großhansdorf ist in ca. 1 km Entfernung 
südlich gelegen. Die Bebauung auf der nördlichen Seite der öffentlichen Straße Eilbergweg ist 
überwiegend geprägt von ein- und zweigeschossigen Wohngebäuden (teilweise mit ausge-
bauten Dachgeschossen) in offener Bauweise. Im Westen verläuft die Trasse der U-Bahnlinie 
U 1 nach Hamburg (Walddörfer-Bahn), die in diesem Streckenabschnitt oberirdisch auf einem 
Bahndamm verläuft. Südlich und östlich des Plangebiets schließen sich weitläufige Waldfläche 
an. Westlich schließen sich westlich bis zur U-Bahntrasse ebenso Waldflächen an, sowie darin 
liegend das Grundstück des Einzelhauses Eilbergweg 24. Weiter östlich des Plangebiets ver-
läuft die Trasse der Bundesautobahn A 1. Südwestlich des Plangebiets liegen nördlich des 
Waldreiterwegs unterschiedlich genutzte Grundstücke (Tierheim, Bauhof und Tennisanlage), 
die in Waldflächen eingebettet sind. 
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Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet liegt südlich des Eilbergwegs, der als befestigte Ortsdurchfahrtsstraße (L 91) 
auf entsprechende verkehrstechnische Anforderungen ausgelegt ist und im weiteren Verlauf 
in die Hoisdorfer Landstraße übergeht. Das am nördlichen Rand des Plangebiets liegenden 
Grundstück Eilbergweg 26 ist über eine direkte Zufahrt vom Eilbergweg erschlossen. Die Zu-
fahrt zu den im Plangebiet befindlichen baulich genutzten Bereichen erfolgt derzeit von Osten 
ab der Hoisdorfer Landstraße über einen befestigten Weg („Klinikweg“), der nicht öffentlich als 
Verkehrsfläche gewidmet ist. Der Weg knickt auf Höhe des Gebäudes Eilbergweg 28 nach 
Süden ab und führt weiter nach Westen bis zur Unterführung der Brücke der U-Bahn-Trasse 
und mündet dahinter in den Wöhrendamm. 

Über das vorhandene Netz der Landesstraßen sind die verschiedenen Bereiche der Ortschaft 
Großhansdorf mit den benachbarten Ortschaften verbunden. In ca. 5 km Entfernung befindet 
sich in Ahrensburg die Bundestrasse B 75, über deren Verlauf große Teile der Region nördlich 
von Hamburg erreichbar sind. Die Anschlussstelle Ahrensburg der Autobahn der A 1 ist in 
südlicher Richtung nach ca. 3 km Fahrtstrecke erreichbar. Damit ist die Anbindung an das 
weitere Straßenverkehrsnetz im Raum Hamburg gewährleistet. 

ÖPNV-Anbindung 

Das Plangebiet ist über den ÖPNV durch die Hamburger Walddörfer-Bahn (U-Bahn-Linie U1) 
und durch mehrere Busverbindungen im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) mit der Region 
verbunden. Die Haltestellen befinden sich im westlichen Teil des Eilbergwegs in fußläufiger 
Entfernung von etwa 300 m zum Plangebiet. Die nächstgelegene Haltestelle von Regional-
bahnen befindet sich etwa 5 km entfernt in der benachbarten Stadt Ahrensburg. Der Hambur-
ger Hauptbahnhof mit Anschluss an das Fernbahnnetz liegt etwa 25 km entfernt. 

3.2 Eigentumsverhältnisse 

Die Flächen des Plangebiets befinden sich überwiegend im privaten Eigentum der Vorhaben-
trägerin des Wohnungsbauvorhabens. Das Flurstück 2731 (Eilbergweg 28/30), das im Eigen-
tum der Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft eG steht, wird in den Geltungsbe-
reich der Flächennutzungsplanänderung mit einbezogen. 

3.3 Bisheriges Planungsrecht 

Die Flächen des Plangebiets liegen außerhalb von bestehenden Bebauungsplänen und sind 
gemäß § 35 BauGB als baulicher Außenbereich zu beurteilen. Die bestehenden baulichen 
Anlagen wurden für die Lungenheilanstalt als privilegierte Nutzung genehmigt. Nach Beendi-
gung der Heilanstaltsnutzung auf dem Areal ist die privilegierte Nutzung auch für die Einzel-
häuser Eilbergweg 24 und 26, die als Betriebswohngebäude genehmigt wurden, entfallen. Das 
auf dem Flurstück 2731 bestehende Wohngebäude Eilbergweg 28/30 wurde 1993 mit redu-
ziertem Waldabstand genehmigt. 

4 Übergeordnete Planungen und Rahmenbedingungen 

4.1 Ziele und Grundsätze der Landesplanung 

Das Plangebiet liegt mit seinem Standort in der Gemeinde Großhansdorf, Kreis Stormarn, in-
nerhalb des Regionalplans für den Planungsraum I – Schleswig-Holstein Süd (Stand 1998). 
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Zusammen mit dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein Fortschreibung 2021 (LEP) 
bildet dieser den übergeordneten Planungsrahmen. 

Landesentwicklungsplan 2021 

Die Gemeinde Großhansdorf liegt gemäß dem LEP im Verdichtungsraum Hamburg auf der 
Siedlungsachse Hamburg – Bad Oldesloe. Der nördliche Ortsteil der Gemeinde wird als Stadt-
randkern II. Ordnung des westlich angrenzenden Mittelzentrums Ahrensburg eingestuft. Groß-
hansdorf wird außerdem im Entwicklungsraum Tourismus und Erholung sowie innerhalb der 
10 km–Umkreise um das Mittelzentrum Ahrensburg sowie um Hamburg dargestellt.  

Die Siedlungsachsen sind gemäß des LEP Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung. Die zent-
ralen Orte sind einschließlich der Stadtrandkerne Schwerpunkte für überörtliche Infrastruktur- 
und Versorgungseinrichtungen sowie für die wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung und 
sind als solche zu sichern und zu stärken. Die Zentralen Orte und Stadtrandkerne haben ge-
mäß LEP entsprechend ihrer Funktionen in bedarfsgerechtem Umfang Flächen für Wohnen, 
Gewerbe und Infrastruktur auszuweisen. 

 

Abb. 1: Ausschnitt aus der Hauptkarte des Landesentwicklungsplans mit Kennzeichnung der  
Lage des Plangebiets  

Gemäß Kapitel 4.8 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei Grundsatz 5 wird eine Erhöhung des 
Waldanteils auf 12 Prozent der Landesfläche angestrebt. Der Wald soll so erhalten, bewirt-
schaftet, gestaltet und gemehrt werden, dass er zum nachhaltigen Arten- und Biotopschutz 
beiträgt und seine Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen entsprechend den unterschiedli-
chen regionalen Erfordernissen nachhaltig erfüllen kann. In der Begründung wird weiter aus-
geführt, dass vorhabenbedingte Eingriffe auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken 
und durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren sind. Außerdem soll die Umwandlung von 
Wäldern, deren Erhalt im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, unterbleiben. Ein 
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überwiegendes öffentliches Interesse liegt laut der Begründung zum Grundsatz in der Regel 
dann vor, wenn die beabsichtigte Umwandlung Naturwald beeinträchtigen würde, benachbar-
ten Wald gefährden oder die Erhaltung oder Bildung geschlossener Waldbestände beeinträch-
tigen würde oder der Wald für die Erholung der Bevölkerung von wesentlicher Bedeutung ist. 
Das ist vorliegend nicht der Fall (vgl. auch nachstehend). 

Vereinbarkeit der Planung mit der Landesplanung 

Die vorliegende Bauleitplanung entspricht mit der Darstellung von Wohnbauflächen innerhalb 
der Siedlungsachse in unmittelbarer Nähe zum Stadtrandkern den Zielen und Grundsätzen 
des LEP zur Siedlungsentwicklung. 

Die Planung bedingt eine Waldumwandlung von Teilflächen, um einen ausreichenden Abstand 
zwischen den geplanten Neubauten und den umliegenden Waldflächen herzustellen. Der Ein-
griff in die Waldflächen wird dabei auf unbedingt notwendige Maß von insgesamt etwa 0,9 ha 
beschränkt. Die verbleibenden Waldflächen innerhalb des Plangebiets mit einer Flächengröße 
von etwa 4,2 ha werden im Bebauungsplan als Flächen für Wald festgesetzt und behalten 
ihren Anschluss an die sich außerhalb des Plangebiets insbesondere in Richtung Osten und 
Süden noch weitläufig weiter erstreckenden Waldflächen. Damit werden der Erhalt und die 
Bildung geschlossener Waldbestände nicht von der verhältnismäßig kleinen Umwandlung be-
einträchtigt. Eine Gefährdung der benachbarten Waldflächen durch die Umwandlung ist 
ebenso nicht ersichtlich. Für die erforderliche Waldumwandlung wurde ein Ersatzwaldbedarf 
von etwa 2,1 ha durch die Landesforstbehörde bestimmt. Waldverluste werden durch die ex-
terne Ersatzaufforstung im gleichen Naturraum vermieden, sodass der Wald durch den Aus-
gleich in seinem Flächenumfang erhalten und sogar gemehrt wird. Dem genannten Grundsatz 
des LEP 2021 (Kap. 4.8, Grundsatz 5), eine Erhöhung des Waldanteils auf 12 Prozent der 
Landesfläche anzustreben, wird folglich entsprochen. Bei dem Wald handelt es sich nicht um 
einen Naturwald. Der Naherholungswert des Plangebiets und des anschließenden Naherho-
lungsraums wird durch die Planung und die Waldumwandlung insbesondere unter Berücksich-
tigung der zu erhaltenden parkähnlichen Grünflächen im Quartier und der gesicherten, öffent-
lichen Durchwegung des Privatgeländes nicht beeinträchtigt. Mit der Planung wird die Erleb-
barkeit der Waldflächen und ihre Eignung für die Naherholung nicht eingeschränkt. Durch eine 
erstmalig öffentliche Erschließung und die Sicherung der bestehenden Privatwege durch Geh- 
und Fahrechte für Fußgänger und Radfahrer sowie die allgemeine städtebauliche Aufwertung 
des überwiegend von Leerstand betroffenen Geländes werden diese tendenziell eher gestärkt. 
Folglich kann die Planung als angepasst an die Ziele der Landesplanung im Sinne des § 1 
Abs. 4 BauGB bewertet werden. 

Regionalplan 

Nach dem Regionalplan bietet die Gemeinde Großhansdorf als Stadtrandkern II. Ordnung auf 
der Siedlungsachse Hamburg – Bad Oldesloe aufgrund der verkehrsgünstigen Lage an der U-
Bahn und der BAB A 1 gute Voraussetzungen für eine Verstärkung der Siedlungstätigkeit in 
landschaftlich reizvoller Umgebung. Die städtebauliche Entwicklung soll dazu beitragen, die 
Stadtrandkernfunktion zu stärken. 

Die beiden Ortsteile Großhansdorf und Schmalenbeck des Gemeindegebiets werden in der 
Darstellung des Regionalplans durch eine Grünzäsur überlagernd mit der Darstellung eines 
Gebiets mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft (Gebiet mit besonderer Bedeu-
tung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems) geteilt. Der südliche Teil 
des Plangebiets liegt teilweise innerhalb dieser Grünzäsur. Der überwiegende und nördliche 
Teil des Plangebiets wird im Regionalplan innerhalb eines baulich zusammenhängenden Sied-
lungsgebiets des zentralen Ortes dargestellt. 
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Zur Gliederung der Siedlungsentwicklung auf den Achsen, zur Sicherung ökologischer Funk-
tionen sowie der Naherholungsfunktion sind kleinräumige Freiflächen als Grünzäsur ausge-
wiesen. Zur Sicherung der Freiraumfunktion sollen Belastungen der Grünzäsuren vermieden 
werden. Die Grünzäsuren sind in der Karte des Regionalplans nicht flächenmäßig ausgewie-
sen, sondern schematisch dargestellt. Sie bedürfen im Einzelnen einer Konkretisierung in 
Landschaftsplänen beziehungsweise in den Bauleitplänen der Gemeinden (Ziff. 4.2 Abs. 2; 3 
RP I) 

Die Gebiete mit besonderer Bedeutung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbund-
systems umfassen naturbetonte Lebensräume im Planungsraum, die als Bestandteil eines 
landesweiten Verbundnetzes der Regeneration, Sicherung und Entwicklung naturraumtypi-
scher Pflanzen- und freilebender Tierarten dienen. Bei der Abwägung mit anderen Nutzungs-
ansprüchen ist dem Naturschutz ein besonderes Gewicht beizumessen (Ziff. 4.4 Abs.1 RP I). 

 
Abb. 2: Ausschnitt aus der Karte des Regionalplans mit Kennzeichnung der Lage des Plangebiets 

Vereinbarkeit der Planung mit der Regionalplanung 

Mit der Planung soll Wohnungsbau in landschaftlich reizvoller Umgebung auf baulich bereits 
vorgeprägten und sehr gut angebundenen Flächen entstehen. Durch die Schaffung von Woh-
nungen in unmittelbarer Nähe zum Zentrum wird die Stadtrandkernfunktion Großhansdorfs 
gestärkt. Die Planung stützt damit die Ziele der Regionalplanung. 

Die nördliche Grenze der Grünzäsur verläuft in der schematischen Darstellung des Regional-
plans etwa auf der Höhe der denkmalgeschützten, ehemaligen Turnhalle. Lediglich die südli-
chen Flächen des Plangebiets liegen innerhalb bzw. am Rand der im Regionalplan dargestell-
ten Grünzäsur. Die dargestellte Grünzäsur erstreckt sich westlich, südlich und östlich außer-
halb des Plangebiets weiträumig weiter. 

In dem betreffenden südlichen Bereich des Plangebiets sollen mit der vorliegenden Bebau-
ungsplanung überwiegend Grünflächen und Flächen für Wald ausgewiesen werden, sodass 
der Zieldarstellung des Regionalplans entsprochen wird. Mit der Ausweisung der Wald- und 
Grünflächen wird die Abgrenzung der Grünzäsur auf Ebene der Bauleitplanung konkretisiert. 
Von diesen Grün- und Waldflächen eingefasst wird auch ein Wohngebiet für zwei der 
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insgesamt sechs geplanten, freistehenden Wohnvillen ausgewiesen. Dieser Bereich ist bereits 
im Bestand teilweise bebaut oder durch Stellplatzanlagen versiegelt. Die bauliche Nutzung 
wird durch die Umsetzung der beiden Neubauten intensiviert und ein Eingriff in den Baumbe-
stand ist erforderlich. 

Dennoch widerspricht die Planung der mit der Grünzäsur intendierten Gliederung der Sied-
lungsstruktur auf Ebene der Raumordnung nicht, da die deutliche Trennung der Siedlungsbe-
reiche der Ortsteile Großhansdorf und Schmalenbeck nicht berührt wird und weiterhin beste-
hen bleibt. Die ökologischen Funktionen der Grünzäsur insbesondere die Lebensraumvernet-
zungsfunktion sowie die Funktion als Frischluftentstehungsgebiet werden durch die Planung 
nicht beeinträchtigt, da große zusammenhängende Bereiche der Grünzäsur erhalten bleiben. 
Durch die begrünte Tiefgarage und die extensive Dachbegrünung entstehen zudem Trittstein-
Biotope. Die Naherholungsfunktion der Grünzäsur wird durch die ebenso nicht eingeschränkt. 
Die historischen Parkflächen sowie die Waldflächen bleiben mit ihren Wegebeziehungen in 
den anschließenden Naturraum erhalten. Die Wegebeziehungen auf dem Privatgrundstück 
werden mit Geh- und Fahrrechten zugunsten des öffentlichen Fuß- und Radverkehrs gesi-
chert. 

Die vorgesehene Planung konkurriert aufgrund der randlichen Lage in der Grünzäsur und des 
geringen Flächenumfangs nicht mit den gemäß Raumordnung bestimmten Raumnutzungen 
und Nutzungsansprüchen für diesen Bereich. Die Planung ist nicht geeignet, die Funktion der 
regionalen Grünzäsur zu beeinträchtigen oder einzuschränken. 

Das Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft wird im Regionalplan überla-
gernd mit der o.g. Grünzasur dargestellt und ist im Bereich des Plangebiets entsprechend 
abgegrenzt. Auch hier ist aufgrund der randlichen Lage in dem Gebiet und des geringen Flä-
chenumfangs nicht davon auszugehen, dass die Planung mit den gemäß Raumordnung be-
stimmten Raumnutzungen und Nutzungsansprüchen für diesen Bereich konkurriert. Die Pla-
nung ist nicht geeignet, den Erhalt oder den Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbund-
systems einzuschränken. Die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der Planung 
insbesondere auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich des Artenschutzes wurden 
im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelt und bewertet. Die Ergebnisse 
sind in dem zum Bebauungsplan vorliegenden Umweltbericht gem. § 2a Abs. 1 BauGB doku-
mentiert und dargelegt. Dieser enthält eine Quantifizierung der zu erwartenden Eingriffe in 
Natur und Landschaft im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Innerhalb des 
Plangebiets verbleiben keine Eingriffe in Natur und Landschaft, die nicht durch Minderungs-
maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden. 

Folglich kann die Planung als angepasst an die Ziele der Regionalplanung im Sinne des  
§ 1 Abs. 4 BauGB bewertet werden. 

4.2 Landschaftsplan der Gemeinde Großhansdorf  

Der Landschaftsplan der Gemeinde Großhansdorf von 1985, der im Jahr 1993 fortgeschrieben 
wurde, stellt für das Plangebiet Sonderbaufläche „LVA Heilstätte“ dar. Mit Ausnahme der über-
bauten Kernflächen sind die mit Gehölzen bestandenen Flächen als „Parks/waldartige Park-
flächen“ mit dem Entwicklungsziel „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft“ dargestellt. Sie sind darüber hinaus als Landschafts-
schutzgebiet gekennzeichnet. Entlang der Bahnlinie und im südlichen Bereich sind Waldstrei-
fen als ökologisch aufzuwerten gekennzeichnet. 
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4.3 Nach Naturschutzrecht geschützte Flächen und Biotope, FFH-Gebiete, Natura 
2000 

Landschaftsschutzgebiet 

Das gesamte Plangebiet liegt gemäß der Kreisverordnung zum Schutz von Landschaftsteilen 
in der Gemeinde Großhansdorf vom 30. Juli 1968, zuletzt geändert 2014, in einem Land-
schaftsschutzgebiet mit einer Größe von insgesamt rund 765 ha. 

Im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans und der Flächennutzungs-
planänderung wird daher eine entsprechende Entlassung der Flächen aus dem Landschafts-
schutz durch eine Änderungsverordnung erforderlich. Die Entlassung wurde am 17.05.2023 
beantragt. Die zukünftige Abgrenzung des Landschaftsschutzgebiets wird als nachrichtliche 
Übernahme in der Planzeichnung dargestellt. Der Kreis Stormarn hat die Entlassung aus dem 
Landschaftsschutz bereits in Aussicht gestellt. 

Im Plangebiet sowie angrenzend befinden sich darüber hinaus keine weiteren Natur- oder 
Landschaftsschutzgebiete, sonstige nach Satzung oder Verordnung geschützten Teile von 
Natur und Landschaft, Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung oder EU-Vogelschutzgebiete. 

Für die Durchführung des Verfahrens wird ein Antrag auf Änderung gestellt. Es bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass das Entlassungsverfahren aus dem Landschaftsschutz nicht positiv 
abgeschlossen werden kann. Es ist davon auszugehen, dass den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans sowie den Darstellungen des Flächennutzungsplans die Entlassung aus dem LSG 
nicht entgegensteht, auch wenn das Verfahren zum Zeitpunkt der abschließenden Beschlüsse 
noch nicht abgeschlossen sein sollte. Die im Zuge des LSG-Entlassungsverfahrens zu betei-
ligenden Träger öffentlicher Belange wurden überwiegend bereits im Zuge der Bauleitplanung 
beteiligt und haben keine grundlegenden Bedenken geäußert. Im Plangebiet sowie angren-
zend befinden sich darüber hinaus keine weiteren Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, 
sonstige nach Satzung oder Verordnung geschützten Teile von Natur und Landschaft, Gebiete 
gemeinschaftlicher Bedeutung oder EU-Vogelschutzgebiete. 

4.4 Sonstige rechtlich beachtliche Rahmenbedingungen 

Altlasten 

Für das Plangebiet sind keine Hinweise auf etwaige Altlasten bekannt. Das Plangebiet ist nicht 
im Altlastenkataster der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Stormarn registriert. 

Artenschutz 

Für den Bebauungsplan sind bei der Umsetzung von Vorhaben die Vorschriften für besonders 
und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten entsprechend § 44 des Bundesnaturschutzge-
setzes (BnatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am  
08. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) zu beachten. 

Für das Plangebiet und die südlich anschließenden Waldflächen liegt ein Bericht zu durchge-
führten Faunistischen Bestandserfassungen, eine Potenzialanalyse und Artenschutzuntersu-
chung vom Dipl.-Biol. Karsten Lutz mit Stand vom 09.12.2021 sowie ein Bericht zur Fleder-
mauserfassung und artenschutzrechtlichen Betrachtung vom 25.02.2022 vom Dipl.-Biol. Björn 
Leupolt vor. Die Ergebnisse sind in Kapitel 7.2.10 dargestellt. Einer Verwirklichung des Be-
bauungsplans stehen demnach keine artenschutzrechtlich unüberwindlichen Hindernisse ent-
gegen. 
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Baumschutz 

Für das Plangebiet gilt die Baumschutzsatzung der Gemeinde Großhansdorf vom 25.02.2009. 
Nach der Baumschutzsatzung geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 
80 cm, das entspricht einem Stammdurchmesser von mehr als 25,5 cm gemessen in 100 cm 
über dem Erdboden. 

Nicht unter die Satzung fallen: Obstbäume, Nadelbäume, Birken, Pappeln, Weiden und Erlen 
sowie Bäume in Baumschulen und Gärtnereien. Ebenfalls nicht unter die Baumschutzsatzung 
fallen zudem Bäume, die dem Wald zuzuordnen sind. 

Durch die Planung werden Baumstandorte überplant. Unter die Baumschutzsatzung fallende 
Bäume müssen nach den Bestimmungen der Baumschutzsatzung ersetzt werden, wonach je 
geschütztem Baum eine Ersatzbaumpflanzung mit einem Stammumfang von mindestens 20 
cm nachzuweisen ist. Für Bäume, die nicht der Baumschutzsatzung unterliegen, sind ein Ent-
fall und ein Ausgleich nach der bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung zu beurteilen bzw. 
abzuwägen; für Bäume, die derzeit im Wald liegen, ist ein Ersatz nach Forstrecht zu bestim-
men (vgl. vorstehend). 

Es liegt eine Baumgutachterliche Stellungnahme mit Baumliste vom Ingenieurbüro Baum-
pflege Uwe Thomsen e.K. von März 2022 vor, in der Baumarten, Zustand und Verkehrssicher-
heit beurteilt worden sind. Die Auswirkungen der Planung auf den Baumbestand sind detail-
lierter im Kap. 7.2.8 beschrieben. 

 Abb. 3: Waldgrenzen nach grober Kartierung der unteren Forstbehörde vom 21.09.2017 
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Waldrecht 

Gemäß § 24 Abs. 1 LwaldG ist es verboten Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB in einem 
Abstand von weniger als 30 m vom Wald (Waldabstand) durchzuführen. Ziel dieser Regelung 
ist die Verhütung von Waldbränden, die Sicherung der Waldbewirtschaftung und der Walder-
haltung sowie die Würdigung der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den Natur-
schutz. Des Weiteren sollen bauliche Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand 
gesichert werden. Um den Waldabstand von 30 m nach § 24 LwaldG für die geplanten Ge-
bäude sicherzustellen und die öffentliche Erschließungsstraße herzustellen, wird es im Zuge 
des Bebauungsplanverfahrens erforderlich, Teile der Waldflächen aus dem Waldstatus zu er-
lassen und umzuwandeln. Insgesamt belaufen sich die umzuwandelnden Waldflächen auf 
etwa 0,9 ha. Für die entfallenden Waldflächen wurde ein Ersatzwaldbedarf von 2,1 ha durch die 
Landesforstbehörde bestimmt. Der Ausgleich erfolgt durch Erstaufforstung in entsprechender 
Flächengröße auf geeigneten Flächen der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn im Naturraum 
Hohe Geest in der Gemeinde Elmenhorst. 

Innerhalb der umzuwandelnden Waldflächen sollen zudem einzelne ehemalige Waldbäume 
bzw. Baumgruppen unter Berücksichtigung abgestimmter forstbehördlicher Rahmenbedingun-
gen erhalten werden, sie müssten trotz Entlassung aus dem Waldstatus nicht gerodet werden. 

Nach der Umwandlung verbleiben ca. 16 ha als Wald im Änderungsbereich und werden als 
solche dargestellt. Sie sind nach LwaldG entsprechend zu pflegen und zu bewirtschaften. Der 
neue Verlauf der Waldabstandsgrenze von 30 m wird gemäß § 24 Abs. 2 LwaldG nachrichtlich 
in die Planzeichnungen des Bebauungsplans Nr. 48 sowie der 25. Änderung des Flächennut-
zungsplans aufgenommen. 

Das Bestandsgebäude Eilbergweg 24 ist an drei Seiten von Waldflächen in einem geringeren 
Abstand als 30 m umgeben. Der planungsrechtlichen Festsetzung mit bestandsgemäßer Aus-
weisung der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) und der dafür erforderlichen 
nachträglichen Waldumwandlung oder Unterschreitung des Waldabstands konnte das forst-
behördliche Einvernehmen nicht in Aussicht gestellt werden. Vor diesem Hintergrund sind die 
Flächen des Grundstücks Eilbergweg 24 sowie umliegende Waldflächen nicht mehr Teil des 
parallel aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 48. Mit der vorliegenden Flächennutzungs-
planänderung sollen die heute als Sondergebietsflächen aber in die Änderung einbezogenen 
werden und entsprechend der jetzigen Waldgrenze als Wohnbauflächen und Flächen für Wald 
dargestellt werden. 

Über die Zulässigkeit von baulichen Anlagen auf dem Grundstück ist im Einzelfall durch die 
zuständige Bauaufsichtsbehörde zu entscheiden. Das Bestandsgebäude steht weiterhin unter 
Bestandsschutz. Ob und unter welchen Maßgaben bauliche Anlagen den Waldabstand zu-
künftig unterschreiten dürfen ist nach § 24 Abs. 2 Satz 2 LwaldG durch die zuständige Bau-
aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Forstbehörde zu entscheiden. 

Gleiches gilt für das Bestandsgebäude Eilbergweg 28/30, dass seinerzeit mit einem reduzier-
ten Waldabstand von lediglich 9,5 m genehmigt wurde. Das Flurstück 2731 musste aus dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 48 herausgenommen werden, da das erforderliche 
forstbehördliche Einvernehmen einerseits (für eine bestandsorientierte Festsetzung von Bau-
grenzen) und das erforderliche denkmalrechtliche Einvernehmen (für einen Neubau im Um-
gebungsschutzbereich eines Denkmals) nicht in Aussicht gestellt wurde. Das Flurstück ist da-
mit nicht mehr Teil der Bebauungsplanung, soll aber im Zuge der Flächennutzungsplanände-
rung als Wohnbaufläche anstelle der heutigen Sonderbaufläche dargestellt werden. Auch hier 
ist im Einzelfall über die Zulässigkeit von baulichen Anlagen zu entscheiden und das Gebäude 
steht weiterhin unter Bestandsschutz. Ob und unter welchen Maßgaben bauliche Anlagen den 
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Waldabstand zukünftig unterschreiten dürfen ist nach § 24 Abs. 2 Satz 2 LwaldG durch die 
zuständige Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Forstbehörde zu entscheiden. 

Denkmalschutz 

Die ehem. Kinderheilstätte / Lungenheilstätte, bestehend aus villenartigem sog. Schulkinder-
haus, Turnhalle und großzügigem Garten, steht aufgrund ihrer geschichtlichen, künstleri-
schen, städtebaulichen und die Kulturlandschaft prägenden Bedeutung als Sachgesamtheit 
unter Denkmalschutz. Die ehemalige Turnhalle steht als einziges Gebäude als Einzeldenkmal 
unter Schutz. Der Denkmalwert bezieht sich auf das gesamte Gebäude, Innen und Außen, 
d.h. alle Änderungen am Gebäude müssen über eine denkmalrechtliche Genehmigung bean-
tragt werden. Grundsätzlich sollen das Erscheinungsbild sowie die historischen Bestands-
strukturen auch im Innern des Gebäudes erhalten werden. Auch nach einer Umnutzung soll 
das Gebäude Innen und Außen noch deutlich als Turnhalle wahrnehmbar und erlebbar blei-
ben. Die Bestandsöffnungen des Gebäudes sind ohne grundsätzliche Veränderung zu erhal-
ten und sollen auch bei einer neuen Nutzung der Erschließung und Belichtung dienen. Für alle 
Änderungen am Gebäude ist eine denkmalrechtliche Genehmigung zu beantragen. 

 Abb. 4: Denkmale (Turnhalle (Einzeldenkmal) und Sachgesamtheit ehem. Kinderheilstätte) 
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Für die als Einzeldenkmal unter Denkmalschutz stehende ehemalige Turnhalle wird in Abstim-
mung mit dem Denkmalschutzamt ein Konzept zur Nachnutzung entwickelt. 

Das ehemalige Schulkinderhaus ist kein Einzeldenkmal, jedoch Bestandteil der Sachgesamt-
heit ehemalige Kinderheilstätte. Der Schutzumfang erstreckt sich auf das äußere Erschei-
nungsbild (Insbesondere Süd- und Ostfassade), sowie die historische Substanz des Treppen-
hauses. Es soll unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Anforderungen zu einem 
Wohngebäude umgebaut werden. 

Mit der Denkmalpflege ist abgestimmt worden, dass der gartenhistorische Teil des Parks in 
Richtung Südosten, der bisher nicht überformt wurde, nicht bebaut werden darf. Hier sollen 
der Park mit Lindenrondell und historischer Wegeführung erhalten bleiben. Neben dem Lin-
denrondell sind auch die Teiche in dem Park Teil des Denkmals. Bei Veränderungen im Park-
bereich ist daher eine denkmalrechtliche Genehmigung bei der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde zu beantragen. Die Denkmale innerhalb des Plangebiets werden in der Planzeichnung 
als nachrichtliche Übernahme gekennzeichnet. Für die Kulturdenkmale gelten die Genehmi-
gungspflichten gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 des Denkmalschutzgesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein (DSchG SH). 

Bodendenkmalpflege 

Die überplante Fläche befindet sich teilweise in einem archäologischen Interessengebiet. Es 
handelt sich gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den Um-
ständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten bedürfen 
der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes. Denkmale sind gem.  
§ 8 Abs. 1 DSchG auch gesetzlich geschützt, wenn sie nicht in der Denkmalliste erfasst sind. 
Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten für ggf. erfor-
derliche Untersuchungen und weitere Maßnahmen im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 

Auf den innerhalb des archäologischen Interessensgebiets liegenden Flächen sieht die Pla-
nung neben der Sicherung von Grün- und Waldflächen die Errichtung von zwei Neubau-Villen 
mit gemeinsamer Tiefgarage vor. Das Erdreich ist in diesem Bereich höchstwahrscheinlich 
bereits durch die bestehende Bebauung tiefgreifend gestört, sodass die Bodeneingriffe inner-
halb des Interessengebiets in noch ungestörten Boden vergleichsweise gering ausfallen. Nach 
Abstimmung mit dem Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein kann daher in diesem 
Fall auf eine archäologische Voruntersuchung verzichtet werden. Der Beginn der Bauarbeiten 
im Bereich des archäologischen Interessengebiets ist dem Archäologischen Landesamt recht-
zeitig mind. 14 Tage vorher mitzuteilen. 

Es wird weiterhin auf § 15 DSchG verwiesen: „Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat 
dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde 
mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und 
die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der 
Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu 
dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem 
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten 
geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit 
der Mitteilung.“ Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 
Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
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 Abb. 5: Abgrenzung archäologisches Interessensgebiet 

5 Inhalt der Flächennutzungsplanänderung  

5.1 Künftige Entwicklung und Nutzung  

5.1.1 Art der baulichen Nutzung  

Bisherige Darstellungen des Flächennutzungsplans 

Der geltende Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Großhansdorf stellt das Plangebiet 
als Sonderbaufläche mit der Bezeichnung „Landes-Versicherungsanstalt Hamburg Schleswig-
Holstein Lungenheilstätte“ dar. Die auf dem Grundstück gelegenen Teiche werden als Was-
serflächen innerhalb der Sonderbaufläche dargestellt. Südwestlich des Plangebiets sind an 
der U-Bahnstrecke Teilflächen bereits durch die 3. Änderung des Flächennutzungsplans als 
Forstflächen dargestellt. Dieser Bereich wurde entsprechend nicht in die vorliegende Flächen-
nutzungsplanänderung einbezogen, da eine Änderung für diesen Bereich nicht erforderlich ist. 
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 Abb. 6: Ausschnitt aus dem geltenden Flächennutzungsplan 

 
Zukünftige Darstellungen des Flächennutzungsplans 

Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Zielsetzungen und der bereits aufgegebenen 
Sondernutzung als ehemalige Lungenheilstätte soll die derzeitige Darstellung des Flächennut-
zungsplans Sondergebiet „Landesversicherungsanstalt Hamburg Schleswig-Holstein“ in 
Wohnbauflächen und Flächen für Wald geändert werden. 

Die zusammenhängende rund 1,5 ha große Parkanlage im Plangebiet, die als gartenhistori-
scher Bereich unter Denkmalschutz steht, wird als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „his-
torische Parkanlage“ dargestellt. 

Die übrigen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung als private Grünflächen festgesetzten 
Teilflächen sollen aufgrund ihrer eher untergeordneten Flächengröße und dem räumlich und 
funktionalem Bezug zu der vorgesehenen Wohnnutzung auf der Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung nicht als Grünflächen dargestellt werden, sondern sind in der Darstellung der 
Wohnbauflächen enthalten. 

Die Abgrenzung zwischen den Waldflächen und Wohnbauflächen entspricht der zukünftigen 
Waldgrenze nach Waldumwandlung. Im Bereich der Grundstücke Eilbergweg 24 sowie Eil-
bergweg 28/30 (Flurstück 2731) entspricht die Waldgrenze dem heutigen Bestand, nach dem 
ein Waldabstand von 30 m zu den Bestandsgebäuden nicht gegeben ist. Über die Zulässigkeit 
von baulichen Anlagen auf den Grundstücken ist im Einzelfall durch die zuständige Bauauf-
sichtsbehörde zu entscheiden. Die Bestandsgebäude stehen weiterhin unter Bestandsschutz. 
Ob und unter welchen Maßgaben bauliche Anlagen den Waldabstand zukünftig unterschreiten 
dürfen ist nach § 24 Abs. 2 Satz 2 LwaldG durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Forstbehörde zu entscheiden. 

Die in den Waldflächen liegenden privaten Teiche, werden wie in der bisherigen Darstellung 
des Flächennutzungsplans weiterhin als Wasserflächen dargestellt. 
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Da es sich bei den geplanten Straßen im Plangebiet nicht um Straßen der überörtlichen Er-
schließung handelt, werden die Straßenverkehrsflächen auf Ebene der vorbereitenden Bau-
leitplanung nicht dargestellt und entsprechend in die Wohnbauflächen bzw. der im gartenhis-
torischen Bereich bestehende, östliche Abschnitt der Ringstraße in die Darstellung der Grün-
fläche einbezogen. 

5.2 Erschließung 

5.2.1 Anbindung an öffentliche Straßenverkehrsflächen 

Die MIV-Erschließung des Plangebiets soll zukünftig über eine neue öffentliche Erschlie-
ßungsstraße mit Anbindung im Norden an den Eilbergweg erfolgen. Das Plangebiet und die 
Wohnbauflächen sind damit an das vorhandene Netz der Landesstraßen, die die Gemeinde 
mit benachbarten Ortschaften verbindet, angebunden. Über das nahegelegene überörtliche 
Netz aus Landesstraßen sind zudem große Teile der Region nördlich von Hamburg erreichbar 
und die Anschlussstelle Ahrensburg der Autobahn A 1 gewährleistet die Anbindung an das 
weitere Straßennetz im Raum Hamburg. 

Eine Überprüfung der Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz durch die von der ge-
planten Wohnbebauung induzierten Ziel- und Quellverkehren erfolgte im Rahmen einer Ver-
kehrsuntersuchung vom 29.10.2021, aktualisiert 21.06.2023, durch das Büro Beratende Inge-
nieure VBI d+p dänekamp und partner. Im Ergebnis der Untersuchung ist davon auszugehen, 
dass die zusätzlich zu erwartenden Verkehre sicher und leistungsfähig über die vorhandenen 
und geplanten Verkehrsanlagen abgeführt werden können.  

5.2.2 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) 

Die Anbindung des Plangebiets an den ÖPNV ist aufgrund der Nähe zum U-Bahnhof Groß-
hansdorf und den Bushaltestellen am Eilbergweg überdurchschnittlich gut und entspricht den 
Standards des aktuellen 4. Regionalen Nahverkehrsplans des Kreises Stormarn.  

5.2.3 Ver- und Entsorgung 

In der öffentlichen Straße Eilbergweg sind die Ver- und Entsorgungsleitungen für Elektroener-
gie, Erdgas, Schmutzwasser, Telefon und Trinkwasser vorhanden. Im Rahmen der weiteren 
Erschließungsplanung werden neue Leitungen innerhalb der geplanten öffentlichen Erschlie-
ßungsstraße zum Anschluss der geplanten Bauflächen an das bestehende Netz geplant. Das 
vorliegende Entwässerungskonzept sieht eine Ableitung des Oberflächenwassers ähnlich wie 
im Bestand in den südlichen Teich und von dort in den Mühlenbach in Kombination mit Maß-
nahmen einer ortsnahen und dezentralen Regenwasserbewirtschaftung auf den jeweiligen 
Baugrundstücken vor. Nähere Details zur Ver- und Entsorgung werden im Bebauungsplan Nr. 
48 sowie im Rahmen der weiteren Erschließungsplanung geregelt. 

5.3 Grün, Natur und Landschaft  

Mit der Darstellung als Flächen für Wald werden die bisher als Sondergebiet dargestellten 
Waldflächen im Plangebiet langfristig gesichert. 

Mit der Planung wird Wald nach dem LwaldG überplant und teilweise für eine andere Nutzung 
beansprucht. Im Zusammenhang mit vorliegenden Bauleitplanung muss eine Gesamtfläche 
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von rund 0,9 ha Wald umgewandelt werden. Durch die Anordnung der Baukörper in den zent-
ralen, bereits baulich vorgeprägten und in weiten Teilen nicht als Wald geltenden Bereichen 
des Plangebiets wurde der Eingriff in den Wald auf das absolut notwendige Mindestmaß zur 
Realisierung der Wohnbauentwicklung beschränkt. Es handelt sich vornehmlich um Waldrand-
flächen entlang des baulich bereits vorgeprägten Bereichs im Inneren des Plangebiets. Dabei 
sind unterschiedliche Waldqualitäten betroffen. Die Wertigkeit der einzelnen Teilflächen und 
das davon abhängige Ausgleichverhältnis sind durch die Landesforstbehörde festgelegt wor-
den. Als Ausgleich wird eine Ersatzaufforstung i.S.d. § 9 Abs. 5 LwaldG in der ermittelten 
Ersatzwaldflächengröße außerhalb des Plangebiets vorgesehen. Ein Nachweis der erforderli-
chen Ersatzwaldflächen (von der UFB anerkannte Erstaufwaldungen) erfolgt über Flächen der 
Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn im Naturraum Hohe Geest. Es handelt sich hierbei um 
das Flurstück 103/1, Flur 5 in der Gemarkung Elmenhorst im Kreis Stormarn mit einer Ge-
samtgröße von rd. 2,1 ha. Die Ersatzaufforstung wird im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung (Bebauungsplan Nr. 48) und vertraglicher Vereinbarungen mit der Vorhabenträgering 
gesichert. 

Die Kriterien für ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Erhaltung der betroffenen 
Waldflächen gemäß § 9 Abs. 3 LwaldG, die einer Genehmigung entgegenstehen würden, lie-
gen nicht vor. Durch die beabsichtigte Umwandlung ist kein Naturwald betroffen. Ferner wer-
den benachbarte Waldflächen nicht gefährdet oder die Erhaltung oder Bildung geschlossener 
Waldbestände beeinträchtigt. Ausreichende Abstände zwischen der geplanten Bebauung und 
der neuen Waldgrenze werden eingehalten und die verbleibenden Waldflächen behalten ihren 
Anschluss an die sich außerhalb des Plangebiets teilweise weiträumig weiter erstreckenden 
Waldflächen. Lediglich eine kleinere Teilfläche am Eilbergweg, die bereits im Bestand zwi-
schen der Bebauung Eilbergweg 24 und 26 liegt, wird durch die Umwandlung von den übrigen 
Waldflächen isoliert. Eine wesentliche Bedeutung der umzuwandelnden Waldflächen für die 
Erholung der Bevölkerung liegt nicht vor. Dem Privatgelände insgesamt kann aufgrund der 
gartenhistorischen Parks sowie der Wegeverbindungen in den Naturraum der südlich angren-
zenden Mühlenbachniederung eine hohe Bedeutung für die Naherholung der örtlichen Bevöl-
kerung zugesprochen werden. Durch die Umwandlung der randlichen Teilflächen des Waldes 
wird die Erholungsfunktion jedoch nicht beeinträchtigt. Mit der Sicherung der Parkflächen so-
wie den wesentlichen Wegeverbindungen für den öffentlichen Fuß- und Radverkehr durch die 
Planung sind keine Auswirkungen auf die Erholungsfunktion für das Quartier insgesamt und 
für das weitere Naherholungs-Umfeld zu erwarten. 

Gemäß § 9 Abs. 1 LwaldG darf Wald nur mit vorheriger Genehmigung der unteren Forstbe-
hörde abgeholzt, gerodet und in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden. Im Rahmen 
des Verfahrens zur Erteilung der Waldumwandlungsgenehmigung ist das Einvernehmen der 
zuständigen unteren Naturschutzbehörde erforderlich. Nach Rechtskraft des Bebauungspla-
nes erfolgt die Erteilung der Waldumwandlungsgenehmigung. 

Die Planung sieht vor, zwischen den Wohngrundstücken und dem Waldrand Grünflächen als 
Puffer anzulegen, die im Bebauungsplan Nr. 48 entsprechend als private Grünflächen festge-
setzt werden. Da die einzelnen Flächen unterhalb der Darstellungsschwelle des Flächennut-
zungsplans liegen und der Flächennutzungsplan grundsätzlich nicht parzellenscharf ist, wer-
den diese Flächen in der Flächennutzungsplanänderung in die Darstellung als Wohnbaufläche 
einbezogen. Lediglich der zusammenhängende, etwa 1,5 ha große gartenhistorische Bereich 
soll im Flächennutzungsplan als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „historische Parkan-
lage“ dargestellt werden. 

Erforderliche Maßnahmen des Artenschutzes werden im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens geregelt. 
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6 Alternativenprüfung  

Gemäß § 1a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) soll mit Grund und Boden sparsam und scho-
nend umgegangen werden. Die zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen soll insbesondere 
durch Maßnahmen der Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und anderen 
Maßnahmen der Innenentwicklung vermieden werden. 

Standortalternativen auf Gemeindeebene  

Das Plangebiet befindet sich trotz der Lage, die formal als Außenbereich zu bewerten ist, in 
zentrumsnaher, integrierter Lage. Durch die integrierte Lage eignet sich das Plangebiet im 
besonderen Maße für verdichteten Wohnungsbau und durch die gute Anbindung an den 
ÖPNV können zusätzliche motorisierte Verkehre auf ein geringes Maß beschränkt werden. Mit 
der Planung wird eine Wiedernutzbarmachung von bereits baulich vorgeprägten Flächen einer 
aus der Nutzung gefallenen ehemaligen Lungenheilstätte zugunsten der Schaffung von Woh-
nungsbau verfolgt. Mit der Planung soll Geschosswohnungsbau in einem besonderen von 
Wald und altem Baumbestand geprägten Umfeld geschaffen werden. Ein weiteres Planungs-
ziel ist die langfristige Sicherung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudebestands und 
der gartenhistorischen Bereiche auf dem Gelände der ehemaligen Lungenheilstätte. Durch die 
wohnbauliche Entwicklung an diesem Standort erfährt das Areal der ehemaligen Lungenheil-
stätte eine städtebauliche Aufwertung, die sich positiv auf die einbezogenen Denkmale aus-
wirkt. 

Folgende Merkmale stellen das Plangebiet als besonders geeigneten Standort heraus: 

• Wiedernutzung bereits baulich genutzter, erschlossener Flächen, 
• attraktive und zentrumsnahe Lage mit Landschaftsbezug und guter Anbindung, 
• Ausnutzung vorhandener Versorgungsstrukturen und Einrichtungen der Daseinsvor-

sorge, 
• kurzfristige Verfügbarkeit der Flächen, 
• ausreichende Größe für eine Wohnungsbauentwicklung in einer Größenordnung von 

etwa 80 Wohneinheiten. 
 

Ergebnis der Standortuntersuchung ist, dass derzeit keine verfügbaren Alternativstandorte mit 
nennenswert günstigeren strukturellen Rahmenbedingungen im Gemeindegebiet vorliegen. 
Die Planungsziele der vorliegenden Bauleitplanung stehen zudem in unmittelbarem Bezug zu 
dem besonderen Ort der ehemaligen Lungenheilstätte. Für eine Realisierung der Planung in 
dieser Form bietet sich daher kein vergleichbarer Standort innerhalb des Gemeindegebiets 
an. 

7 Umweltbericht  

7.1 Einleitung 
Im Rahmen der 25. Änderung des Flächennutzungsplans für das Waldquartier am Eilbergweg 
(ehemalige Lungenheilstätte) wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschut-
zes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt. Die 
voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen wurden ermittelt und in dem vorliegenden 
Umweltbericht nach § 2a BauGB beschrieben und bewertet. Das Änderungsverfahren wird als 
25. Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren zum Bebauungsplanverfahren 
Nr. 48 „Waldquartier am Eilbergweg (ehemalige Lungenheilstätte)“ durchgeführt. 



25. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf Begründung 

 25 

Grundlage für die Umweltprüfung und die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sind die geplanten 
Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 48. Die Flächennutzungsplanänderung und das Be-
bauungsplanverfahren werden im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. For-
mal erfolgt eine Umweltprüfung auf beiden Planebenen. Es wird jedoch eine einheitliche Um-
weltprüfung für beide Bauleitplanverfahren durchgeführt. Der Umweltbericht zur FNP-
Änderung wird als Zusammenfassung der vertiefenden Darstellungen im Umweltbericht zum 
Bebauungsplan vorgelegt. 

Der Umweltbericht dient der Bündelung, sachgerechten Aufbereitung und Bewertung des ge-
samten umweltrelevanten Abwägungsmaterials auf der Grundlage geeigneter Daten und Un-
tersuchungen. Der Umweltbericht konzentriert sich vorrangig auf die abwägungsrelevanten 
Inhalte, d. h. auf die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Plans. 

Abwägungsrelevante Kenntnislücken bestehen nicht.  

7.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans 
Das Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung umfasst die Flurstücke 190, 2731 sowie 
mit einer Teilfläche des Flurstücks 3199 der Flur 1 der Gemarkung Großhansdorf Grundstücke 
der ehemaligen Lungenheilanstalt. Teile der Gebäude und Freianlagen stehen unter Denk-
malschutz. Große Flächenanteile im Plangebiet sind mit Wald, überwiegend historischem 
Wald unterschiedlicher Ausprägung, bestockt. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird sichergestellt, dass die Belange des Um-
weltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Arten-
schutzes ausreichend berücksichtigt werden. 

Mit der 25. Änderung des Flächennutzungsplans und der parallelen Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 48 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung von 
Wohnungsbau auf ursprünglich als Lungenheilanstalt und bis 2014 teilweise als Pflegeheim 
genutzten Flächen geschaffen werden. Mit dieser Entwicklung kann ein Beitrag zur Deckung 
des gemeindeweiten Wohnraumbedarfs geleistet werden. Insgesamt sollen durch den Woh-
nungsbau hier ca. 80 zusätzliche Wohneinheiten realisiert werden. Die verkehrliche Anbin-
dung soll im Norden über den Eilbergweg erfolgen. Die Erschließungsstraße wird erstmalig 
öffentlich gewidmet. Der ruhende Verkehr wird weitgehend in Tiefgaragen untergebracht. Im 
Verlauf der neuen Erschließungsstraße sind 45 öffentliche Parkplätze vorgesehen. 

Das Bebauungskonzept folgt dem favorisierten Entwurf des Büros Czerner Göttsch Architek-
ten aus dem vorausgegangenen städtebaulich-freiraumplanerischen Gutachtenverfahren mit 
fünf Wettbewerbsbeiträgen. Das Konzept sieht sechs winkelförmige Wohnvillen mit zwei Voll-
geschossen und zusätzlichem Staffelgeschoss vor, die auf einer warftartigen Erhöhung auf-
gelockert in der Parklandschaft stehen. Zudem wird ein Wohngrundstück am Eilbergweg mit 
einem Bestandsgebäude sowie einer zusätzlichen Neubauoption gesichert. Für ein weiteres 
Wohngrundstück mit einem Mehrfamilienhaus soll die Möglichkeit eines perspektivischen Er-
satzneubaus geschaffen werden. Ein weiteres Wohngrundstück am Eilbergweg wird be-
standsgemäß in die Flächennutzungsplanänderung aufgenommen.  

Große Teile der im Geltungsbereich liegenden Waldflächen werden erhalten. Durch einen 
nach Landesforstrecht einzuhaltenden Sicherheitsabstand vom Waldrand mit 30 m sind Teil-
umwandlungen von Waldflächen zur Umsetzung des Bauvorhabens zwingend erforderlich. 
Umzuwandelnde Waldflächen werden außerhalb des Plangebiets ersetzt.  

Das Gartendenkmal und die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude werden erhalten, sa-
niert und umgenutzt. Die gartenhistorische Anlage soll in Teilen als öffentliche und in Teilen 



Begründung 25. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf 

26  

als private Grünfläche planungsrechtlich gesichert und für eine öffentliche Nutzung im Kontext 
des Naherholungsraums eingebunden werden. Bestehende Wegeverbindungen für den Fuß- 
und Radverkehr mit überörtlichen Anbindungen sollen für die Öffentlichkeit gesichert werden. 

Der Bebauungsplan sichert weiterhin Straßenverkehrsflächen für die zukünftige bedarfsge-
rechte Erschließung des Geländes. Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden diese in die 
Wohnbauflächen einbezogen.  

 

Der Planänderungsbereich umfasst eine Fläche von 23 ha, die sich wie folgt aufteilt:  

Wohnbauflächen ca. 5,25 ha 

Waldflächen ca. 15,48 ha 

Grünflächen ca. 1,46 ha 

Wasserflächen  ca. 0,41 ha 

  In der Summe  ca. 23,00 ha 

7.1.2 Beschreibung der Festsetzungen des Bebauungsplans mit Angaben über 
Standorte, Art und Umfang 

Der Bebauungsplan setzt für das Bestandsgebäude Eilbergweg 26 und die zusätzliche Neu-
bauoption allgemeine Wohngebiete mit zulässigen Grundflächen von jeweils 350 m2 fest. Für 
das Wohngrundstück Eilbergweg 28 - 30 wird eine zulässige Grundfläche von 800 m2 festge-
setzt. Für die sechs Neubau-Villen und die unter Denkmalschutz stehende Villa wird eine zu-
lässige Grundfläche von jeweils 850 m2 festgesetzt. Für die denkmalgeschützte und zu erhal-
tende ehemalige Turnhalle wird eine zulässige Grundfläche von 650 m2 festgesetzt.  

Ein Großteil des erhaltenswerten Baumbestandes im Plangebiet wird durch punktuelle oder 
flächenhafte Erhaltungsgebote, über die Bestimmungen der gemeindlichen Baumschutzsat-
zung hinaus, planungsrechtlich gesichert. 

Eine neue Straßenanbindung erfolgt im Norden an den Eilbergweg. Im Zentrum des Plange-
biets wird eine Ringstraße als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung entwickelt. Öf-
fentliche Parkplätze sind entlang der Fahrbahn angeordnet. 

Der Bebauungsplan trifft weitere Festsetzungen zum wasserdurchlässigen Aufbau von Stell-
platzflächen und zu Tiefgaragen- und Dachbegrünungen.  

Die unter Denkmalschutz stehende Parkanlage wird als Grünfläche / Parkanlage festgesetzt. 
Das vorhandene Wegenetz bleibt erhalten. 

Große Flächenanteile in den Randzonen werden im Sinne von § 2 LwaldG bestandsgemäß 
als Wald ausgewiesen. Zur Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes werden 
Waldflächen nach Maßgabe der im Landeswaldgesetz geltenden Abstandsflächenregelungen 
in Anspruch genommen und müssen ersatzpflichtig umgewandelt werden. Es erfolgt in diesem 
Kontext eine polygonale Anpassung und Neuausweisung der Waldgrenzen. Die Höhe der 
Waldumwandlungsflächen beläuft sich auf rd. 0,9 ha. Der Waldverlust wird durch die Festle-
gung externen Waldersatzes im gleichen Naturraum kompensiert. 

Zum Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft enthält der Be-
bauungsplan nach Maßgabe des bilanzierten Eingriffs in das Schutzgut Boden zugeordnete 
Ausgleichsflächen in einem Ökokonto. 
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Der Bebauungsplan enthält weiterhin Regelungen zu Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnah-
men zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach  
§ 44 BnatSchG. 

  

7.1.3 Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 
Mit der Planung werden heute bereits durch Gebäude, Wege, Straßen und Nebenanlagen 
baulich genutzte und teilversiegelte Flächen überplant. Durch die Ausweisung der warftartigen 
Villenstandorte für die neuen Wohnbauflächen und die Bestandssicherungen wird insgesamt 
eine Versiegelung von ca. 1,69 ha ermöglicht. Die neu ausgewiesenen Straßenverkehrsflä-
chen sind hierin mit einem Flächenanteil von rund 0,2 ha enthalten. Im Ergebnis der Festset-
zungen von Baugrenzen und zulässigen Grundflächen für bauliche Anlagen für die einzelnen 
Baugebiete ist die mit Gebäuden überbaubare Grundfläche zukünftig erhöht, der Anteil ver-
siegelter Nebenflächen erhöht. Der Versiegelungsgrad der vorliegenden Bestandsversiege-
lung durch den Gebäudebestand der ehemaligen Lungenheilanstalt und den versiegelten Ne-
benflächen erhöht sich insgesamt um ca. 30 %. 

Auf dem Grundstück Eilbergweg 26 soll im Bebauungsplan Nr. 48 neben dem Bestandsge-
bäude eine zusätzliche Baumöglichkeit ausgewiesen werden. Die in dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 48 nicht enthaltenen Wohngrundstücke Eilbergweg 24 und 28/30 werden 
in den Planänderungsbereich der Flächennutzungsplanänderung und bestandsgemäß ent-
sprechend der bestehenden Waldgrenzen als Wohnbauflächen dargestellt. Zusätzliche Ver-
siegelungen oder Waldumwandlungen werden dadurch nicht ausgelöst. 

7.1.4 Darstellung der fachgesetzlichen und fachplanerischen Ziele des Umweltschut-
zes 

Fachgesetz / Fach-
plan 

Ziel des Umweltschutzes Berücksichtigung im Bebau-
ungsplan 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Bauleitpläne sollen eine nachhal-
tige städtebauliche Entwicklung, die 
die umweltschützenden Anforde-
rungen auch in Verantwortung ge-
genüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit 
dienende Bodennutzung gewähr-
leisten. Sie sollen dazu beitragen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebens-
grundlagen zu schützen und zu ent-
wickeln sowie den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung zu fördern, so-
wie die städtebauliche Gestalt und 
das Orts- und Landschaftsbild bau-
kulturell zu erhalten und zu entwi-
ckeln. 
 

Ermöglichung einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung auf 
bisher als Lungenheilanstalt ge-
nutzten Flächen. 
Schaffung von Wohnungsbaumö-
glichkeiten in zentrumsnaher und 
sehr gut an den ÖPNV angebun-
dener Lage. 
Entwicklung einer dem Ort ange-
passten, maßvoll verdichteten 
städtebaulichen Gestalt unter be-
sonderer Berücksichtigung des 
teilweise denkmalgeschützten Ge-
bäudebestands und Sicherung ei-
ner Grünfläche / Parkanlage im 
Denkmalbereich. 

§ 1a Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) („Boden-
schutzklausel“) 

Mit Grund und Boden soll sparsam 
und schonend umgegangen wer-
den; dabei sind zur Verringerung der 

Ermöglichung einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung auf 



Begründung 25. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf 

28  

zusätzlichen Inanspruchnahme von 
Flächen für bauliche Nutzungen die 
Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung zu 
nutzen sowie Bodenversiegelungen 
auf das notwendige Maß zu begren-
zen. 

bereits bisher als Lungenheilan-
stalt genutzten Flächen. 
Schaffung von Wohnungsbaumö-
glichkeiten in zentrumsnaher und 
sehr gut an den ÖPNV angebun-
dener Lage. 
Entwicklung einer dem Ort ange-
passten, maßvoll verdichteten 
städtebaulichen Gestalt unter be-
sonderer Berücksichtigung des 
teilweise denkmalgeschützten Ge-
bäudebestands und Sicherung ei-
ner Grünfläche / Parkanlage im 
Denkmalbereich. 

§ 1a Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) („Umwid-
mungssperrklausel“) 

Landwirtschaftlich, als Wald oder für 
Wohnzwecke genutzte Flächen sol-
len nur im notwendigen Umfang um-
genutzt werden. Die Notwendigkeit 
der Umwandlung landwirtschaftlich 
oder als Wald genutzter Flächen soll 
begründet werden; dabei sollen Er-
mittlungen zu den Möglichkeiten der 
Innenentwicklung zugrunde gelegt 
werden, zu denen insbesondere 
Brachflächen, Gebäudeleerstand, 
Baulücken und andere Nachver-
dichtungsmöglichkeiten zählen kön-
nen. 

Ermöglichung einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung auf 
bereits bisher als Lungenheilan-
stalt genutzten Flächen. 
Schaffung von Wohnungsbaumö-
glichkeiten in zentrumsnaher und 
sehr gut an den ÖPNV angebun-
dener Lage. 
Entwicklung einer dem Ort ange-
passten, maßvoll verdichteten 
städtebaulichen Gestalt unter be-
sonderer Berücksichtigung des 
teilweise denkmalgeschützten Ge-
bäudebestands und Sicherung ei-
ner Grünfläche / Parkanlage im 
Denkmalbereich. 
Teilentlassung von Waldflächen 
(Waldumwandlung) im Einverneh-
men mit der Forstbehörde unter 
Nachweis erforderlicher Ersatz-
Waldflächen; Sicherung von Wald-
flächen 

§ 1a Abs. 5 Baugesetz-
buch (BauGB) („Klima-
schutzklausel“) 

Den Erfordernissen des Klimaschut-
zes soll sowohl durch Maßnahmen, 
die dem Klimawandel entgegenwir-
ken, als auch durch solche, die der 
Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen wer-
den. 

Festsetzungen zum Erhalt von 
Baum- und Grünbestand sowie zu 
Neuanpflanzungen und zur Dach-
begrünung. 
Berücksichtigung einer zentralen 
Regenwasserrückhaltung über-
schüssigen Oberflächenwassers 
durch Nutzung des vorhandenen 
Rückhalteteiches außerhalb des 
Plangebiets. 
Verkehrsvermeidung durch Inan-
spruchnahme zentrumsnaher 
Siedlungsflächen 
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Gemeinsamer Erlass 
zum Verhältnis der na-
turschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung zum Bau-
recht des Ministeriums 
für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt und 
Ländliche Räume und 
des Innenministeriums 
vom 09.12.2013 

Vorgaben zur Abarbeitung der grün-
ordnerischen Belange und der zu er-
wartenden Eingriffe im Bauleitplan-
verfahren 

Vorgaben zur Abarbeitung der 
grünordnerischen Belange und der 
zu erwartenden Eingriffe im Bau-
leitplanverfahren 

Bundesnaturschutzge-
setz (BnatSchG) 

Schutz von Natur und Landschaft 
auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Ge-
sundheit des Menschen auch in Ver-
antwortung für die künftigen Gene-
rationen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich. 

Minderung und Ausgleich der Be-
einträchtigung von Natur und 
Landschaft (Eingriffsregelung) 
Berücksichtigung der Vorschriften 
für besonders geschützte Tier- 
und Pflanzenarten (Artenschutz-
prüfung) 

Landschaftsplan (LP) Darstellung der Ziele und Grunds-
ätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für das Gemein-
degebiet  

Darstellung im LP: Sonderbauflä-
che „LVA Heilstäte“ und „Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft“. Kenn-
zeichnung: LSG; im südlichen Be-
reich: Waldstreifen ökologisch auf-
werten 

Bundesimmissions-
schutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere 
und Pflanzen, des Bodens, des 
Wassers, der Atmosphäre sowie der 
Kultur- und Sachgüter vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen (Immissi-
onen) sowie Vorbeugung hinsicht-
lich des Entstehens von Immissio-
nen (Gefahren, erhebliche Nachteile 
und Belästigungen durch Luftverun-
reinigung, Geräusche, Erschütte-
rungen, Licht, Wärme, Strahlen und 
ähnliche Erscheinungen) 

Siehe bei 16. BimSchV 

Sechzehnte Verordnung 
zur Durchführung des 
Bundes-Immissions-
schutz-gesetzes -  
(16. BimSchV) + Orien-
tierungswerte gem. Bei-
blatt 1 zur DIN 18005, 
Teil 1 „Schallschutz im 
Städtebau“ 

Schutz des Menschen vor Verkehrs-
lärm (Straße und Schiene) 

Im Ergebnis einer schalltechni-
schen Untersuchung des auf das 
Plangebiet einwirkenden Ver-
kehrslärms des umgebenden Stra-
ßen- und Schienenverkehrs wer-
den Festsetzungen zum Schutz 
vor Verkehrslärm im Bebauungs-
plan getroffen. 

Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) 

Schutz des Menschen vor Gewer-
belärm (Verbrauchermärkte, Bau-
hof, Tierheim) 

Im Ergebnis der schalltechni-
schen Untersuchung wird für Teil-
bereiche des allgemeinen 
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Wohngebiets eine Festsetzung 
zum Schutz vor nächtlichem Lärm 
des Tierheims vorgesehen. 

Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) 
 

Schutz der Gewässer als Bestand-
teil des Naturhaushalts, als Lebens-
grundlage des Menschen, als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen so-
wie als nutzbares Gut durch eine 
nachhaltige Gewässerbewirtschaf-
tung 

Berücksichtigung einer zentralen 
Regenwasserrückhaltung über-
schüssigen Oberflächenwassers 
durch Nutzung des vorhandenen 
Rückhalteteiches außerhalb des 
Plangebiets. 
Im Sinne eines naturnahen Was-
serhaushalts ist eine ortsnahe und 
dezentrale Bewirtschaftung des 
anfallenden Oberflächenwassers 
auf den privaten Grundstücken 
vorgesehen (Dachbegrünung, Flä-
chen und Mulden zur Rückhaltung, 
Verdunstung, Versickerung und 
Ableitung in den Teich). 

Landeswaldgesetz 
(LwaldG) 

Schutz der Waldflächen Teilentlassung von Waldflächen 
(Waldumwandlung) unter Nach-
weis erforderlicher, planexterner 
Ersatz-Waldflächen aufgrund der 
30 m Waldabstandsregelung; Si-
cherung von Waldflächen 

Baumschutzverordnung Schutz bestimmter Bäume und Ge-
hölzbestände 

Bestandsaufnahme und Festle-
gung möglicher Baumerhaltungs-
gebote. Baumersatz für zu entneh-
mende Bäume nach Maßgabe der 
Baumschutzsatzung  

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 

Schutz des Gartenensembles und 
Teilen des historischen Gebäudeen-
sembles als Einzel- und Gesamtan-
lage 

Nachrichtliche Übernahme durch 
Kennzeichnung „Denkmalschutz 
von Einzel- und Gesamtanlagen 
(Ensembles)“; Berücksichtigung 
archäologischer Interessensge-
biete (Kulturdenkmalschutz) 

LSG-Verordnung  
(zuletzt geändert 2014, 
765 ha) 
 

Landschaftsschutzgebiete dienen 
dem großflächigen Schutz von Kul-
turlandschaften mit ihren regionalty-
pischen Besonderheiten, Land-
schaftsbilden und Funktionen für 
den Naturhaushalt 

Entlassung der im Bebauungsplan 
festzusetzenden Baugebiete aus 
dem Landschaftsschutz durch ei-
gene Änderungsverordnung 

 Tab. 1: Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung 

7.1.5 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen 
Folgende Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen dienen als Grundlage für die 
Umweltprüfung: 
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• Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf, Dänekamp und Partner, Beratende 
Ingenieure VBI, Pinneberg 29.10.2021, aktualisiert 21.06.2023, 

• Verkehrskonzept Vorplanung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf, Dänekamp und Partner, Beratende In-
genieure VBI, Pinneberg 13.01.2023,  

• Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf (Gewerbe, Straßen- und Schienen-
verkehrslärm), Lärmkontor GmbH, Hamburg 10.11.2022, 

• Faunistische Bestandserfassungen und Potenzialanalyse und Artenschutzuntersuchung 
zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Großhansdorf, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg 09.12.2021, 

• Fledermauserfassung und artenschutzrechtliche Betrachtung zum Bebauungsplan Nr. 48 
und der 25. Änderung des Flächennutzungsplans, Dipl-Biol. Björn Leupolt, Heidmühlen 
25.02.2022, 

• Baumgutachterliche Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf, Gartenbau-Ingenieur U. Thomsen, 
Beratende Ingenieure für Bäume und deren Umfeld, Pinneberg 11.03.2022, 

• Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung einschließlich orientierende Schadstoff-
untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Großhansdorf, Grundbauingenieure Steinfeld und Partner Beratende 
Ingenieure mbG, Hamburg 09.12.2021, 

• Baumliste mit Darstellung der zu erhaltenden und entfallenen Bäume zum Bebauungsplan 
Nr. 48, Dirk Matzen Landschaftsarchitekt, Schenefeld 06.04.2023, 

• Bodenversiegelungsplan (Bestand) zum Bebauungsplan Nr. 48, Dirk Matzen Landschafts-
architekt, Schenefeld 25.03.2023, 

• Biotoptypenplan zum Bebauungsplan Nr. 48, Dirk Matzen Landschaftsarchitekt, Schene-
feld 25.03.2023, 

• Baumzuordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 48, Dirk Matzen Landschaftsarchitekt, 
Schenefeld 25.03.2023, 

• Entwässerungskonzept, Dänekamp und Partner, Beratende Ingenieure VBI, Pinneberg 
17.03.2022, 

• Freiflächenfunktionsplan, Gesamtplan, Lichtenstein Landschaftsarchitekten, April 2023. 

7.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

7.2.1 Schutzgut Fläche  
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 

Die Fläche der ehemaligen Lungenheilanstalt ist formal als Außenbereich zu beurteilen, liegt 
jedoch zentrumsnah und ist insbesondere im Kernbereich deutlich baulich vorgeprägt. 

Das Plangebiet ist ca. 23 ha groß und umfasst überwiegend Waldflächen sowie baulich vor-
geprägte Flächen der ehemaligen Lungenheilstätte inklusive ehemaliger Betriebswohngrund-
stücke am Eilbergweg sowie ein Wohngrundstück mit einem Mehrfamilienhaus. Die baulich 
genutzten und teilversiegelten Flächen durch Gebäude, Wege, Straßen und Nebenanlagen 



Begründung 25. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf 

32  

belaufen sich im Bestand auf etwa 2 ha. Der derzeit gültige Flächennutzungsplan stellt den 
gesamten Änderungsbereich als Sonderbaufläche dar. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Von den ca. 23 ha des Planänderungsbereich werden etwa 7 ha als Wohnbauflächen über-
plant. Die übrigen ca. 16 ha werden als Waldflächen für den bestehenden Wald dargestellt.  

Die vorhandenen baulichen Anlagen der ehemaligen Lungenheilanstalt werden bis auf drei 
Gebäude abgerissen und das Areal städtebaulich für Wohnnutzungen neu geordnet. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bau-
liche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Dies 
ist vorliegend der Fall: Es werden Großteils bereits überbaute Flächen für das Vorhaben in 
Anspruch genommen. Die Planung entspricht dem Ziel eines sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden und leistet einen nennenswerten Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnraum an einem zentrumsnahen Standort bei geringer Flächenneuinanspruchnahme. 
Eine genaue Flächenbilanz im Sinne einer Gegenüberstellung von derzeitiger zu geplanter 
Nutzung wurde im Rahmen der Umweltprüfung zum Bebauungsplan Nr. 48 erstellt und ist dem 
Umweltbericht zu diesem zu entnehmen. 

Auswirkungen auf das Schutzgut sind anlagenbedingt und treten in der Betriebsphase auf. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

Es ist eine dem Standort angemessen verdichtete, kompakte Neubebauung vorgesehen, die 
zudem auf die zentralen, bereits in der Vergangenheit bebauten Bereiche des Plangebiets 
begrenzt wird. Die in den Randbereichen verbleibenden Waldflächen und Grünflächen werden 
erhalten und über die Ausweisung im Bebauungsplan gesichert. Erforderliche Waldumwand-
lungen werden nach Landeswaldgesetz durch planexterne Ersatzaufforstungen ausgeglichen. 

Ein im Rahmen der Eingriffsbilanzierung zusätzlicher bilanzierter Ausgleichsbedarf wird mittels 
der Zuordnung plangebietsexterner Ausgleichflächen in einem Ökokonto vollständig kompen-
siert (vgl. auch Kap. 7.2.9 zum Schutzgut Boden). 

Bewertung 

Mit Umsetzung der Planung entstehen für das Schutzgut Fläche keine als erheblich zu wer-
tenden umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie negative Wechselwirkungen sind nicht gege-
ben. 
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7.2.2 Schutzgut Landschaft und Stadtbild 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 

Das Gebiet ist durch in den Waldbestand eingebettete ehemalige Klinikbauten, ein Mehrfami-
lienhaus und Einfamilienhäuser baulich teilweise vorgeprägt. Der Planänderungsbereich wird 
zweiseitig von Straßen gefasst, im Westen vom Bahndamm begrenzt und läuft im Osten sowie 
Süden auf der gesamten Breite zum Naturraum aus. 

Der nördliche Teil des Plangebiets am Eilbergweg wird durch eine im Wald eingebettete Streu-
bebauung geprägt. 

Das Gebäudeensemble der ehemaligen Lungenheilanstalt ist im Freiraum durch eine lockere 
Anordnung von Stellplätzen sowie Geh- und Fahrflächen unterschiedlicher Oberflächenmate-
rialien verbunden. Alter Baumbestand, z.T. in denkmalpflegerisch bedeutsamen Baumgrup-
pierungen, überprägt das Parkensemble. Der historische Park geht mit seinem verzweigten 
Wegenetz im Süden nahtlos in den Waldbestand der Mühlenbach-Niederung über. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Der im Zuge eines Architektenwettbewerbs gewählte Entwurf sieht eine lockere, in den Land-
schaftspark und den Waldmantel eingebettete Villenbebauung unter Erhalt einzelnen, denk-
malgeschützten Gebäudebestands vor. 

Der aktuell weitgehend baulich überprägte Kernbereich soll durch den geplanten Geschoss-
wohnungsbau mit auf warftartig freistehenden Villen neu gestaltet werden. Dadurch kommt es 
zu einem Wandel des Landschaftsbildes in der Binnenwahrnehmung. Der städtebauliche Ent-
wurf berücksichtigt eine dem Umfeld angemessene Ausformung der Bebauung. Das Stadtbild 
im Bereich des Waldgrundstücks am Eilbergweg 26 wird durch einen möglichen Neubau auf 
dem Grundstück nicht wesentlich verändert. 

Das historische Parkensemble mit seinem Wegenetz wird erhalten und teils als öffentliche und 
teils als private Grünfläche festgesetzt. Die wesentlichen Wegebeziehungen im Plangebiet 
werden für die Öffentlichkeit gesichert. 

Auswirkungen auf das Schutzgut sind anlagenbedingt und treten in der Betriebsphase auf. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

Die Höhenentwicklung der Wohngebäude kann durch die Festsetzung der Zahl der zulässigen 
Vollgeschosse und der maximalen Gebäudehöhen im Bebauungsplan Nr. 48 begrenzt wer-
den. Mit maximal zwei Vollgeschossen zuzüglich eines Staffelgeschosses orientiert sich die 
geplante Bebauung am Bestand. Die privaten Stellplätze sollen sämtlich in Tiefgaragen unter-
gebracht und damit eine Überprägung des Freiraums mit Parkständen vermieden werden. 

Das denkmalgeschützte Gartenensemble mit seinem Baumbestand und Wegenetz bleibt er-
halten. 

Bewertung 

Nach Umsetzung der Neubebauung und der damit einhergehenden Neugestaltung der Frei-
flächen verbleiben für das Schutzgut Landschaft und Stadtbild keine als erheblich zu werten-
den umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie negative Wechselwirkungen zu anderen 
Schutzgütern bestehen nicht. 
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7.2.3 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Teile des Plangebiets sind Bestandteil der denkmalgeschützten Sachgesamtheit ehemalige 
Kinderheilstätte. Die ehemalige Turnhalle steht als Einzeldenkmal (Objektnr. 28768) unter 
Denkmalschutz. Das ehemalige Schulkinderhaus (Objektnr. 28823) ist kein Einzeldenkmal, 
jedoch Bestandteil der Sachgesamtheit. Der Schutzumfang erstreckt sich auf das gesamte 
äußere Erscheinungsbild (insbesondere die Süd- und Ostfassade sowie die historische Sub-
stanz des Treppenhauses). Neben den beiden Gebäuden sind Teile der Parkflächen als gar-
tenhistorischer Bereich (Objektnr. 29052) ebenfalls Bestandteil der denkmalgeschützten 
Sachgesamtheit. 

Teile des Plangebiets liegen in einem archäologischen Interessensgebiet, dass sich südlich, 
westlich und östlich großflächig weiter erstreckt. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Es wird eine nachhaltige Sicherung der denkmalgeschützten Gesamtanlage angestrebt. 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben sollen die Turnhalle und das Schulkinderhaus (beide 
derzeit leerstehend) in Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde denkmalgerecht 
umgebaut, saniert und einer neuen Nutzung zugeführt werden. 

Im Zuge des erforderlichen Ausbaus einer neuen öffentlichen Erschließung und erforderlicher 
privater Stellplätze für die umzunutzenden Bestandsgebäude werden Teilflächen der garten-
historischen Parkbereiche in Anspruch genommen werden müssen.  

Das Erdreich ist in den innerhalb des archäologischen Interessengebiets liegenden, zukünftig 
zu bebauenden Bereich höchstwahrscheinlich bereits durch bestehende Bebauung tiefgrei-
fend gestört. Daher werden die Bodeneingriffe innerhalb des Interessengebiets in noch unge-
störten Boden vergleichsweise gering ausfallen. In den übrigen Bereichen werden nur be-
standsgemäß Grün- und Waldflächen ausgewiesen. 

Auswirkungen auf das Schutzgut treten sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase auf. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

Im Rahmen der Vorplanung zur Bebauungsplanung wurden verschiedene Varianten der Er-
schließung geprüft, um v.a. den Eingriff in den Baumbestand und das Gartendenkmal zu mi-
nimieren. 

Durch die Beschränkung der Fahrbahnbreite auf das für den Begegnungsverkehr erforderliche 
Mindestmaß kann die Flächeninanspruchnahme insgesamt gering gehalten werden. Des Wei-
teren wurden die Parktaschen entlang der Erschließungsstraße möglichst in baumfreien Be-
reichen angeordnet. 

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 48 zur Gebäudehöhe sowie der über-
baubaren Grundstücksfläche stellen sicher, dass die beiden unter Denkmalschutz stehenden 
Gebäude ausreichend freigestellt bleiben und durch die Neubauten nicht überprägt werden. 

Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die 
Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umweltauswir-
kungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden werden können. Der Beginn 
der Bauarbeiten im Bereich des archäologischen Interessengebiets ist dem Archäologischen 
Landesamt rechtzeitig mindestens 14 Tage vorher mitzuteilen. 
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Bewertung 

Nach Umsetzung der Neubebauung und der damit einhergehenden Neugestaltung der Frei-
flächen verbleiben für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter keine als erheblich zu wertenden 
umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Auswirkungen auf das Umfeld sowie Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern bestehen 
nicht. 

7.2.4 Schutzgut Mensch 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 

Das Plangebiet liegt am Rande eines städtisch geprägten Umfeldes im Übergang zum Natur-
raum der südlich angrenzenden Mühlenbachniederung. Zahlreiche private, aber öffentlich 
nutzbare Wegeverbindungen führen durch das Plangebiet in den Naherholungsraum. Dem 
privaten Parkgelände kommt eine hohe Naherholungsfunktion zu. 

Das Plangebiet ist durch folgende Lärmquellen vorbelastet: 

• Straßenverkehrslärm (Eilbergweg, Hoisdorfer Landstraße, BAB A 1) 
• Schienenverkehrslärm (U-Bahn Trasse) 
• Angrenzende Lärmquellen im Süden und Westen (Sport, Tierheim, Bauhof, Verbrau-

chermärkte) 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Im Nahbereich des Eilbergwegs und der Hoisdorfer Landstraße sind die höchsten Lärmbelas-
tungen durch Straßenverkehrslärm zu erwarten. Die Orientierungswerte nach der DIN 18005 
für allgemeine Wohngebiete werden für den Tagzeitraum nur teilweise im westlichen Teil des 
Plangebiets eingehalten sowie für den Nachzeitraum auf den lärmabgewandten West- und 
Südfassaden der geplanten Gebäude eingehalten. Es sind für den Tag- und Nachtzeitraum 
keine Überschreitungen der Schwellen der Gesundheitsgefährdung zu erwarten. 

Aus den umliegenden gewerblichen Schallquellen ergeben sich am Tage keine Beeinträchti-
gungen für die geplanten Nutzungen im Plangebiet. Teilbereiche des geplanten Wohngebiets 
sind durch nächtliche Geräuschimmissionen des Tierheims betroffen. 

Sportlärm wirkt sich nicht nachteilig auf das Plangebiet aus. 

Auswirkungen auf das Schutzgut sind anlagenbedingt und treten in der Betriebsphase auf. In 
der Bauphase kann es zu Baulärm kommen. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

Zum Schutz der geplanten Wohnnutzungen vor dem einwirkenden Straßenverkehrslärm sind 
einzelne besondere Schallschutzmaßnahmen erforderlich, um gesunde Wohnverhältnisse si-
cherzustellen. Der Bebauungsplan Nr. 48 trifft hierzu entsprechende Festsetzungen. So sind 
schutzbedürftige Räume und Schlafräume durch Maßnahmen der Luftschalldämmung von Au-
ßenbauteilen zu schützen. Für Gebäude im Nahbereich des Eilbergwegs und der Hoisdorfer 
Landstraße wird festgesetzt, dass Außenwohnbereiche von Wohnungen (Terrassen, Balkone) 
nur geschlossen als Wintergärten, verglaste Balkone oder Loggien ausgeführt werden dürfen. 
Aktive Schallschutzmaßnahmen, wie Lärmschutzwände oder -wälle, scheiden innerhalb des 
Plangebiets aus städtebaulichen sowie Baumschutzgründen aus. 

Zum Schutz vor nächtlichen Geräuschimmissionen durch das Tierheim wird empfohlen, an 
den betroffenen Fassaden keine Schlafräume anzuordnen. 
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Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die 
Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umweltauswir-
kungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden werden können. 

Bewertung 

Nach Umsetzung der Neubebauung und der baulichen Maßnahmen zum Schallschutz verblei-
ben für das Schutzgut Mensch keine als erheblich zu wertenden umweltrelevanten Beeinträch-
tigungen. 

Auswirkungen auf das Umfeld sowie Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern bestehen 
nicht. 

7.2.5 Schutzgut Wasser 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 

Hydrologie/Grundwasser 

Es ist niederschlagsabhängig mit hoch anstehenden Grund- und Stauwasserständen zu rech-
nen. Der erste Grundwasserleiter befindet sich gemäß der aktuellen Bohraufschlüsse im  
nördlichen Planbereich oberhalb der stauenden Schicht in einer Tiefe von ca. 1,90 m unter 
Geländeoberkante und im südlichen Planbereich mit ca. 4,40 m unter der Geländeoberfläche. 

Die Böden setzen sich überwiegend aus Geschiebemergel und Geschiebelehm zusammen. 
Es sind aber auch Mittelsande vorzufinden. Nach starken Niederschlägen können sich auf den 
weitgehend wasserundurchlässigen Geschiebeböden temporäre Stauwasserstände anstei-
gend einstellen. Die Böden sind für eine gezielte Oberflächenwasserversickerung nur bedingt 
geeignet.  

Oberflächengewässer 

Der Mühlenbach bildet die natürliche Vorflut im Einzugsgebiet des Plangebietes. Das private 
Oberflächenwasser aus dem Plangebiet wird hauptsächlich in einen im Verlauf des Gewäs-
sers gelegenen Teich abgeführt. In den Sommermonaten sind der Mühlenbach und die Teiche 
erfahrungsgemäß von Trockenheit bzw. niedrigen Wasserständen betroffen. Die Aufnahme-
kapazitäten für zusätzliches Oberflächenwasser sind gegeben. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Hydrologie/Grundwasser 

Beim Bau von Tiefgaragen und tieferliegenden Gebäudeteilen können diese im Grund-/ Stau-
wasser liegen. Ein Erfordernis von temporären Grundwasserhaltungen ist nicht ersichtlich. Ein 
temporärer Einfluss von Stauwasser ist nicht auszuschließen. 
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Oberflächenentwässerung 

Mit der Änderung des Bebauungsplans wird eine städtebauliche Neuordnung in einem bereits 
erschlossenen und überwiegend bereits versiegelten Gebiet vorbereitet. Für Bestandsgebiete, 
wie im hiesigen Fall, die lediglich mit anderen Festsetzungen überplant werden, ist gemäß 
Erlass vom 10.10.2019 das Arbeitsblatt A-RW 1 nur dann anzuwenden, wenn Anhaltspunkte 
für bestehende hydraulische Probleme in der Vorflut vorliegen. Dies ist vorliegend nicht der 
Fall. Eine detaillierte Berechnung wird daher nicht für erforderlich erachtet. 

Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 48 wurde ein Entwässerungskonzept ausgearbeitet. Ob-
gleich sich die Böden im Plangebiet nur bedingt für eine Versickerung eignen, sollen im Sinne 
eines naturnahen Wasserhaushalts Maßnahmen einer ortsnahen und dezentralen Bewirt-
schaftung des anfallenden Oberflächenwassers auf den privaten Grundstücken realisiert wer-
den. Die dauerhafte Begrünung der Dachflächen verringert den Abfluss von Niederschlägen 
durch Zwischenspeicherung im Substrat, Abflussverzögerung und Erhöhung der Verdunstung 
durch die Vegetation. Gleiches gilt in stärkerem Maße für die Tiefgaragenbegrünungen, die 
mit einem höheren Bodensubstrataufbau hergestellt werden. Zur weiteren Reduzierung sollen 
Abflüsse von Terrassen- und Wegeflächen möglichst auf den jeweiligen Grundstücken über 
Flächen und Mulden zurückgehalten, der Vegetation zur Verfügung gestellt und zur Verduns-
tung bzw. soweit möglich zur Versickerung gebracht werden. 

Für die privaten Baugrundstücke wird eine dezentrale Rückhaltung in Verbindung mit einer 
Ableitung in den südlichen Teich über die öffentliche Kanalisation vorgesehen. 

Nur überschüssiges Oberflächenwasser soll von den Grundstücken in die neue öffentliche 
Kanalisation abgeleitet werden. Hierzu erhalten die einzelnen Grundstücke entsprechende An-
schlüsse an die neue öffentliche Regenwasserkanalisation innerhalb der Planstraße. 

Die mit der Bebauung verbundenen Bodenversiegelungen erfordern, wie im Bestand, gere-
gelte Abflussmöglichkeiten für das Oberflächenwasser. Die Konzeption für die Neuplanung 
sieht vor, das Oberflächenwasser von den privaten Grundstücken des geplanten Wohngebiets 
sowie von den öffentlichen Planstraßen über neue öffentliche Regenwasserkanäle zu sam-
meln. Das öffentlich gesammelte Oberflächenwasser soll anschließend über auf dem privaten 
Grundstück neu zu verlegende Leitungen in den südlichen privaten Teich abgeleitet werden, 
um von dort über die vorhandene Staueinrichtung am Ablauf des Teichs gedrosselt in den 
Mühlenbach eingeleitet zu werden. 

Auswirkungen auf das Schutzgut sind anlagenbedingt und treten in der Betriebsphase auf. In 
der Bauphase sind ggf. Maßnahmen zur Wasserhaltung zu berücksichtigen. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

Im Zuge der Bautätigkeit gegebenenfalls notwendige Stauwasserhaltungen für den Bau der 
Tiefgaragen sollen nur temporär erfolgen. Wasserhaltungen sind vor Ort festzulegen. Dauer-
hafte Grund- und Stauwasserabsenkungen sind insbesondere zum Schutz des Waldes und 
des Altbaumbestands zu vermeiden. Tiefgaragen und Kellergeschosse sind in wasserdichter 
Betonbauweise als sogenannte „Weiße Wannen“ auszuführen. Zum Ausschluss von dauer-
haften Grund- und Stauwasserabsenkungen enthält der Bebauungsplan Nr. 48 eine entspre-
chende textliche Festsetzung. 

Die im Bebauungsplan Nr. 48 geplanten Festsetzungen zu Dachbegrünungen verringern den 
Abfluss von Niederschlägen durch Zwischenspeicherung im Substrat, Abflussverzögerung 
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und Erhöhung der Verdunstung durch die Vegetation. Gleiches gilt in stärkerem Maße für die 
Tiefgaragenbegrünungen, die mit einem höheren Bodensubstrataufbau hergestellt werden. 

Weiterhin mindert die weitere Festsetzung zur Herstellung von privaten Wegeflächen und of-
fenen Stellplätzen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau potentiell entstehende Beeinträch-
tigungen. 

Der Nachweis der Funktionsfähigkeit der Oberflächenentwässerung mit konkreten Volumen-
berechnungen erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung und im Zusammenhang mit der 
Entwurfsplanung zur qualifizierten Freianlagenplanung. 

Die Teiche müssen in ihrer Form nicht umgestaltet werden. Es sind keine Vertiefungen oder 
Änderungen an den Uferböschungen vorgesehen. Über den Bestand hinausgehend neue oder 
zusätzliche Oberflächenwassereinleitungen in die Teiche sind nicht vorgesehen. Naturschutz-
fachliche Belange sind insoweit absehbar nicht berührt. 

Zur Umsetzung der Planung müssen zahlreiche Bäume entnommen und Waldflächen gerodet 
werden. Dies hat mittelbar auch Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, da sich das verlo-
rengegangene Grünvolumen auf die Rückhaltefunktionen des Bodens negativ auswirkt. 

Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die 
Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umweltauswir-
kungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden werden können. 

Bewertung 

Festsetzungen zur Tiefgaragenbegrünung und zur Dachbegrünung wirken sich durch ihre 
Rückhalte- und Verdunstungseigenschaften positiv auf den Wasserhaushalt aus. 

Nach Umsetzung des geplanten Entwässerungskonzeptes sowie der Maßnahmen zur Dach- 
begrünung verbleiben für das Schutzgut Wasser keine als erheblich zu wertenden umweltre-
levanten Beeinträchtigungen.  

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie negative Wechselwirkungen zu anderen 
Schutzgütern werden durch die getroffenen Festsetzungen vermieden. 

7.2.6 Schutzgut Klima 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 

Der Landschafts-/Stadtraum ist mit seiner naturräumlichen Ausstattung und der unmittelbaren 
Nähe zur Mühlenau positiv vorgeprägt. Die bebauten Areale nehmen sich zurück und wirken 
nicht als städtische Wärmeinseln. Die Wald gesäumten Freiflächen der Randzonen können 
klimaanalytisch als „Grün- und Vegetationsflächen (Ausgleichsraum) mit mittlerer bis hoher 
klimaökologischer Bedeutung“ eingestuft werden. Die Siedlungsstrukturen können als „Biokli-
matisch günstiger Bereich mit geringer bis mäßiger bioklimatischer Belastung“ eingestuft wer-
den. 

Die stadtklimatische Bestandsaufnahme im Rahmen des Landschaftsplans weist den Berei-
chen des Plangebiets eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivie-
rungen zu. Gleichzeitig beschreibt es den östlich angrenzenden waldgeprägten Naturraum als 
Ausgleichsraum mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Durch die Errichtung und Nutzung des geplanten Vorhabens entstehen Treibhausgasemissi-
onen. Diese werden insbesondere durch Erschließungsverkehre sowie durch den Bau und 
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den Betrieb der Gebäude hervorgerufen. Diese werden jedoch keine oder höchstens margi-
nale Auswirkungen auf den globalen Klimaschutz haben. Die zentrumsnahe Lage wirkt ver-
kehrsmindernd und -vermeidend. 

Die vorgesehene Bebauung erweist sich mit ihrer inselartigen Ausdehnung, Gebäudehöhen, 
solitären Gebäudestellungen und Kubaturen als nicht wesentlich beeinträchtigend für die 
stadtklimatischen Zusammenhänge. Wesentliche Anteile der gehölzbestandenen Wald- und 
Grünflächen mit stadtklimatisch positiver Bedeutung werden erhalten. Zur Umsetzung der Pla-
nung müssen zahlreiche Bäume entnommen und Waldflächen gerodet werden. Dies hat mit-
telbar auch Auswirkungen auf das Schutzgut Klima, da sich das verlorengegangene Grünvo-
lumen kleinklimatisch negativ auswirkt. 

Eine wesentliche zusätzliche Belastung der umgebenden Siedlungsbereiche ist damit nicht 
verbunden. 

Auswirkungen auf das Schutzgut sind anlagenbedingt und treten in der Betriebsphase auf. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 48 zur Tiefgaragenbegrünung und zur 
Dachbegrünung wirken sich durch ihre erhöhte Verdunstungsleistung und Temperaturaus-
gleich positiv auf das Mikroklima aus. 

Voraussichtlich werden die Dachflächen der Neubauten mit Photovoltaik ausgestattet und 
Möglichkeiten der Wärmeversorgung durch Geothermie werden geprüft. Aufgrund der guten 
ÖPNV Anbindung und der zentrumsnahen Lage z.B. zur Besorgung von Gütern des täglichen 
Bedarfs bestehen Anreize zur Fortbewegung mit dem nichtmotorisierten Verkehr. 

Bewertung 
Nach Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen zur Begrünung und entsprechender Entwick-
lungszeit der Vegetation verbleiben für das Schutzgut Klima keine als erheblich zu wertenden 
umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 
Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern 
bestehen nicht. 

7.2.7 Schutzgut Luft 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Eine nennenswerte Vorbelastung der Luft mit Schadstoffen ist nicht gegeben. Emittenten sind 
im Plangebiet nicht vorhanden. Die östlich in einem Abstand von rd. 600 m verlaufende Bun-
desautobahn A1 wirkt sich aufgrund der Entfernung nicht auf das Plangebiet aus. 

Ein regelmäßiger Luftaustausch ist durch die dichte Bewaldung und den Windreichtum der 
norddeutschen Tiefebene klimatisch gewährleistet. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Auswirkungen auf das Schutzgut treten in der Betriebsphase auf. Emissionen aus dem zu-
sätzlichen motorisierten Kraftfahrzeugverkehr verursachen keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen. Zur Umsetzung der Planung müssen zahlreiche Bäume entnommen und Waldflächen 
gerodet werden. Dies hat mittelbar auch Auswirkungen auf das Schutzgut Luft, da sich das 
verlorengegangene Grünvolumen kleinklimatisch negativ auswirkt. 
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Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 48 zur Tiefgaragenbegrünung und zur 
Dachbegrünung wirken sich durch ihre erhöhte Verdunstungsleistung und Temperaturaus-
gleich positiv auf das Mikroklima aus. 

Bewertung 

Nach Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen zur Begrünung und entsprechender Entwick-
lungszeit der Vegetation verbleiben für das Schutzgut Luft keine als erheblich zu wertenden 
umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern 
bestehen nicht. 

7.2.8  Schutzgut Pflanzen  
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Das Vorhaben ist verbunden mit der weitgehenden Inanspruchnahme baulich vorgeprägter 
Flächen. Betroffen sind eine ehemalige Lungenheilanstalt und ihre Freiflächen mit entspre-
chend geringer biotoptypischer Ausprägung der Tier- und Pflanzenwelt. Die vorhandenen Bau-
strukturen sind in einen alten, zum Teil historischen Waldbestand eingebettet.  

Nachfolgende Biotoptypen sind vorzufinden: 

• Wald unterschiedlicher Ausprägung und unterschiedlichen Alters: Laubwald, Laub-
mischwald (WL), Pionierwald (Wpa), Nadelwald (WF) 

• Urbanes Ziergehölz und -staudenbeet (SGs) / urbaner Gehölzbestand aus vorwiegend 
heimischen Arten (Sgy) 

• Garten strukturreich (SGb) 
• Einzelbaum und Baumgruppe (HE) 
• Baumreihe aus heimischen Gehölzen (Hry) 
• Öffentliche Parkanlage mit altem Baumbestand (Gartendenkmalensemble) (SPp) 
• Rasen arten- und strukturarm (SGr) 
• Ruderale Grasflur (RHg) und Nitrophytenflur (RHn) 
• Kleingewässer FK (mit Regenrückhaltefunktion), zum Zeitpunkt der Begehung im No-

vember 2021 mit geringem Wasserstand Zierteich FXz 
• Asphalt und Betondecken (YFV) 
• Wassergebundene Flächen (B) 
• Sonstige Bebauung (BS). 

 

Gesetzlich geschützte Biotope kommen im Plangebiet nicht vor.  

Eine detailliertere Beschreibung der Biotoptypen ist dem Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan Nr. 48 zu entnehmen. 
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 Abb. 7: Biotoptypen und Nutzungstypenkartierung (o.M.)  
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Bewertung der Biotopqualitäten gemäß Baurechtserlass 
Wald kommt in den Ausprägungen Laubwald, Laubmischwald, Pionierwald und Nadelwald in 
unterschiedlichen Altersstrukturen vor. Wälder sind als „Flächen mit besonderer Bedeutung 
für den Naturschutz“ anzusprechen. Bei den übrigen Flächen handelt es sich um Grünflächen 
mit altem Baumbestand, die gemäß Baurechtserlass ebenfalls als „Flächen mit besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz“ einzustufen sind (grüne Darstellung in Abb. 8). 

Die großflächig baulich und erschließungstechnisch geprägten Bereiche der ehemaligen Lun-
genheilanstalt sind aufgrund ihrer abiotischen Vorprägung und gartennutzungsbedingten Sied-
lungs-Biotopstrukturen als „Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz“ anzu-
sprechen. Es handelt sich nach gutachterlicher Einschätzung um ursprünglich intensiv ge-
pflegte private Grünflächen ohne wertvollen Baumbestand (weiße Darstellung in Abb. 8).  

 Abb. 8: Bewertung der Bedeutung der Biotoptypen für den Naturschutz gemäß Baurechtserlass 

Durch die Ausweisung von Wohnbauflächen und Straßenverkehrsflächen werden die Flächen 
in dem Verhältnis rd. 60 % Inanspruchnahme von Flächen mit besonderer Bedeutung für den 
Naturschutz und rd. 40 % Inanspruchnahme von Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den 
Naturschutz in Anspruch genommen. 

  

Flächen mit besonderer
  
Bedeutung 
Flächen mit allgemeiner  
Bedeutung 
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(Einzel)baumbestand 
Im Plangebiet ist ein umfangreicher Baumbestand in Form von Einzelbäumen, Baumgruppen, 
Parkbäumen (d.h. Bäumen im gartenhistorischen Bereich) sowie Waldbäumen vorhanden. Es 
liegt eine Baumgutachterliche Stellungnahme vom Ingenieurbüro Baumpflege Uwe Thomsen 
e.K. von März 2022 vor, in der 586 Bäume erfasst und nach Art, Zustand und Verkehrssicher-
heit beurteilt worden sind. Erfasst wurden dabei alle Bäume in den zentralen Bereichen des 
Plangebiets, von dem tlw. In das Plangebiet mit einbezogenen Waldflächen wurden nur prä-
gende Einzelbäume und Baumgruppen an den Waldrändern erfasst und beurteilt.  

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde eine weitere Baumliste erstellt, die darstellt, inwieweit 
die in der Baumgutachterlichen Stellungnahme erfassten und beurteilten Bäume unter Berück-
sichtigung der aktuellen Vorhabenplanung erhalten werden können oder bau- bzw. zustands-
bedingt gefällt werden müssen. In dieser Liste wurden die  bewerteten Bäume in vier verschie-
dene Kategorien eingeteilt: 

- Waldbäume / Waldbestandsbildende Bäume (205 Bäume), 
- Parkbäume / Bäume im Zusammenhang mit dem gartenhistorischen Bereich (teilweise 

nach Baumschutzverordnung geschützt, teilweise nicht geschützt, 155 Bäume), 
- nach der gemeindlichen Baumschutzsatzung geschützte Bäume, sofern nicht schon 

bei den Parkbäumen erfasst (110 Bäume), 
- sonstige Bäume, die aufgrund ihrer Größe oder ihrer Art nicht nach der gemeindlichen 

Baumschutzsatzung geschützt sind (65 Bäume). 
 

Ein Großteil des alten Baumbestands ist Bestandteil der historischen Gartenanlage. Beispiel-
haft genannt sei hier das sogenannte Lindenrondell und die Hof-Linde. Weitere Baumgruppen 
und Einzelbäume verteilen sich in den Freiflächen. Es dominieren Laubholzarten. In der Zu-
standsbewertung wird der Baumbestand als überwiegend erhaltungswürdig beschrieben.  

Der Baumbestand im Plangebiet wird dominiert von Laubgehölzen. An den Grenzen zu den 
Waldflächen finden sich in größerem Maße auch Nadelbäume. Der Großteil der Bäume wird 
auf ein mittleres Alter von ca. 70 Jahren geschätzt, wobei sich einzelne Bäume und Baum-
gruppen auch auf ein Alter von deutlich über 100 Jahren schätzen lassen. Zum Teil sind auch 
Verjüngungen und Sämlingsaufwuchs mit geringerem Alter vorhanden. Der Gesamtzustand 
der Bäume ist gut. Wesentliche Pflegedefizite lassen sich nicht erkennen. Zur Herstellung der 
Verkehrssicherheit besteht dennoch das Erfordernis baumpflegerischer Maßnahmen. Meh-
rere Bäume, überwiegend Fichten und Birken, sind u.a. aufgrund von Pilzbefall, Stockfäule 
oder starken Vitalitätsmängeln als abgängig zu bezeichnen und zustandsbedingt zu fällen. 
Ebenfalls wird gutachterlich empfohlen, einige nicht entwicklungsfähige Gehölze zur Be-
standspflege zu entnehmen. 

Der Baumbestand in den zentralen, parkartig ausgebildeten Bereichen des Geländes ist im 
Ergebnis der Zustandsbewertung überwiegend als erhaltungswürdig zu beschreiben. Beson-
ders hervorzuheben sind dabei die älteren Laubbäume, angeführt von einer ringartigen Lin-
dengruppe („Lindenrondell“), inmitten der größeren Freifläche im südöstlichen Bereich. Meh-
rere Baumgruppen sind darüber hinaus prägend für den parkartigen Charakter des Geländes.  

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Auswirkungen auf das Schutzgut treten in der Bau- und Betriebsphase auf. In der Bauphase 
sind Maßnahmen zum Baum- und Wurzelschutz zu berücksichtigen. 
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Beim Baumbestand wird im Hinblick auf den Schutzstatus und möglichen Ersatz im Fall einer 
Entnahme grundsätzlich unterschieden nach Gehölzen, die waldbestandsbildend sind und 
Bäumen, die nicht waldbestandsbildend sind. Waldbestandsbildende Bäume werden nach 
dem LwaldG beurteilt und nach den dortigen Vorschriften zu Waldumwandlung und Walder-
satz, nicht-waldbestandsbildende Bäume werden nach der Baumschutzsatzung beurteilt, so-
fern sie von dieser erfasst sind. 

(Einzel)baumverluste 

Durch das bauliche Konzept und die Erschließung werden Baumstandorte überplant. Zur Um-
setzung der Bebauungsplanung müssen 120 Einzelbäume außerhalb des Waldes gefällt wer-
den. Davon müssen 103 Fällungen baubedingt erfolgen, die weiteren 17 zustandsbedingt. 

Nach der gemeindlichen Baumschutzsatzung geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang 
von mehr als 80 cm, das entspricht einem Stammdurchmesser von mehr als 25,5 cm gemes-
sen in 100 cm über dem Erdboden. Nicht unter die Satzung fallen: Obstbäume, Nadelbäume, 
Birken, Pappeln, Weiden und Erlen sowie Bäume in Baumschulen und Gärtnereien. Nicht un-
ter die Baumschutzsatzung fallen zudem Bäume, die dem Wald zuzuordnen sind. 

Von den 120 zur Umsetzung der Planung außerhalb des Waldes voraussichtlich zu fällenden 
Bäumen unterliegen 71 Bäume der gemeindlichen Baumschutzsatzung und sind entspre-
chend ersatzpflichtig, sofern nicht zustandsbedingt eine Fällung baumgutachterlich empfohlen 
wurde. Nach § 9 Abs. 4 Baumschutzsatzung sind „… je angefangene 30 cm Stammumfang 
des geschützten Baumes Ersatzpflanzungen  … vorzunehmen“. 

Es müssen weitere 49 Bäume, die nicht nach der Baumschutzsatzung geschützt sind, bau- 
oder zustandsbedingt gefällt werden. Für 26 weitere Bäume trifft der Bebauungsplan Nr. 48 
keine explizite Erhaltungsfestsetzung. Zwar bestehen unter Berücksichtigung der aktuellen 
Vorhabenplanung keine Anhaltspunkte, dass diese Bäume bau- oder  zustandsbedingt gefällt 
werden müssen, gleichwohl kann ein späterer Verlust nicht ausgeschlossen werden. 

Insgesamt könnten also, außerhalb der umzuwandelnden Waldflächen, rund 146 Bäume / Ge-
hölze durch die Umsetzung der Planung entfallen, wobei für 71 dieser Bäume eine Ersatz-
pflanzverpflichtung nach gemeindlicher Baumschutzverordnung besteht und für 75 Bäume 
keine Ersatzpflanzverpflichtung. 

Auswirkungen auf das Schutzgut treten in der Bau- und Betriebsphase auf. In der Bauphase 
sind ggf. Maßnahmen zum Baum- und Wurzelschutz zu berücksichtigen. 

Eine detailliertere Beschreibung der Eingriffe in den Baumbestand ist dem Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan Nr. 48 zu entnehmen. 

Waldverluste 

Durch die Planung sind rund 9.073 m2 Waldflächen betroffen. Es handelt sich vornehmlich um 
Waldrandflächen, die zur Herstellung des 30 m-Waldabstands umzuwandeln sind. Hierbei sind 
unterschiedliche Waldqualitäten betroffen. So können geringwertigere Nadelwaldflächen als 
auch alte Laubmischwaldbestände (historischer Wald) von hoher Wertigkeit betroffen sein. Es 
ergeben sich je nach Wertigkeit der aufzugebenden Waldflächen von besonderer Bedeutung 
für den Naturschutz Ausgleichsverhältnisse von 1 : 2 bis 1 : 3. Diese Festlegung erfolgt durch 
die untere Forstbehörde. 

Das erhöhte Ausgleichsverhältnis von 1 : 3 begründet sich durch den überwiegenden Altbaum-
bestand sowie der anteiligen Waldkartierung als historischer Wald-Lebensraumtyp. 
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Die verbleibenden Waldflächen werden durch Festsetzung im Bebauungsplan Nr 48 gesichert. 
Gemäß den Bestimmungen des § 24 LwaldG unterliegen die an die Waldflächen angrenzen-
den Grundstücksflächen im Hinblick auf eine potenzielle Bebauung Einschränkungen durch 
einen einzuhaltenden Waldschutzstreifen. In der Regel ist ein Abstand von 30 m zum Wald-
rand einzuhalten. 

Sonstige Biotope 

Neben den baumbestandenen Flächen und den Waldflächen, die als Flächen von besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz anzusprechen sind, werden des Weiteren Flächen von allge-
meiner Bedeutung für den Naturschutz überplant und erstmalig z.T. versiegelt. Dies stellt ei-
nen erheblichen Eingriff dar, da die Flächen ihre Funktionen für den Naturhaushalt größtenteils 
verlieren. Der Eingriff in die Flächen von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz und in 
die Flächen von besonderer Bedeutung für den Naturschutz durch z.T. erstmalige Versiege-
lung, wird im Kapitel 7.2.9, Schutzgut Boden, beschrieben. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

Baumerhalt 

Im Bebauungsplan Nr. 48 werden 74 einzelbaumbezogene Erhaltungsgebote festgesetzt.  
Darüber hinaus werden flächige Gehölzbestände, durch flächige, zeichnerische Erhaltungs-
bindungen planerisch gesichert. Gleiches gilt für den Baumbestand im gartenhistorischen Be-
reich, mittels eines flächenhaften Erhaltungsgebots für Bäume und Sträucher vollständig ge-
sichert wird. 

Im Zusammenhang mit der Reduzierung von Waldflächen ist innerhalb des Waldschutzstrei-
fens zahlreicher Altbaumbestand betroffen, der im Zuge der Waldumwandlung gerodet werden 
müsste. Ziel einer Ortsbegehung mit der unteren Forstbehörde im Juni 2022 war die Prüfung 
eines möglichen Baumerhalts innerhalb dieses 30 m Waldumwandlungsstreifens unter Beach-
tung forstlicher Vorgaben. Im Ergebnis kann so durch den Erhalt des alten, ökologisch wert-
vollen Baumbestands ein Äquivalent von 90 Ersatzbäumen nachgewiesen werden. 

Der durch den Verlust von 71 nach der Baumschutzsatzung geschützten Bäumen ausgelöste 
Ersatzbedarf in Höhe von 132 Bäumen, kann somit zum Großteil durch den zu erhaltenden 
Altbaumbestand ausgeglichen werden. Sämtliche vorgenannten Erhaltungsbäume im Wald-
umwandlungsstreifen werden im Bebauungsplan Nr. 48 einzeln zum Erhalt festgesetzt und 
fallen nach der Waldumwandlung zukünftig zusätzlich unter den Schutz der Baumschutzsat-
zung. 

Darüber hinaus werden im qualifizierten Freiflächenplan, der Anlage zum städtebaulichen Ver-
trag zu dem Bebauungsplan Nr. 48 wird, Standorte für neue Baumanpflanzungen im Bereich 
der öffentlichen Parkplätze sowie innerhalb der neuen Bauquartiere ausgewiesen. Verblei-
bende Ersatzbaumdefizite können durch eine Ablösung gegenüber der Gemeinde, die damit 
zweckgebunden Baumanpflanzungen im öffentlichen Raum finanziert, abgegolten werden. 
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Wald / Waldersatz 

Ein Nachweis der erforderlichen Ersatzwaldflächen (von der unteren Forstbehörde und der 
unteren Naturschutzbehörde anerkannte Erstaufwaldungen) erfolgt über Flächen der Forstbe-
triebsgemeinschaft Stormarn im Naturraum Hohe Geest. Es handelt sich hierbei um das Flur-
stück 103/1, Flur 5 in der Gemarkung Elmenhorst im Kreis Stormarn mit einer Gesamtgröße 
von rd. 2,2 ha. Die Fläche befindet sich im privaten Grundeigentum. Die forstbehördliche Ge-
nehmigung zur Erstaufforstung nach § 10 Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein ist be-
reits erteilt. 

Bewertung 

Bei Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen zum Baumerhalt (im Plangebiet), der Schaf-
fung von neuen Waldflächen auf planexternen Aufforstungsflächen und Berücksichtigung der 
von Baumschutzmaßnahmen in der Bauphase verbleiben für das Schutzgut Pflanzen (Bäume) 
keine als erheblich zu wertenden umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Die Überplanung bisher nicht versiegelter Flächen stellt einen erheblichen Eingriff dar. Maß-
nahmen zur Kompensation sind im Schutzgut Boden beschrieben. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie negative Wechselwirkungen zu anderen 
Schutzgütern werden durch die getroffenen Festsetzungen vermieden. 

7.2.9 Schutzgut Boden 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 

Die Geländetopografie ist als eben anzusprechen. Das Gelände fällt von Norden nach Süden 
gleichmäßig ab. Das Straßenniveau des Eilbergwegs liegt im Norden auf rd. 49,50 m üNN 
(über Normalnull) und fällt nach Süden um rd. 2,50 m auf 47,0 m üNN ab. 

Die Böden des Plangebietes sind unterhalb der nutzungsbedingten Auffüllungen und Oberflä-
chenbefestigungen in Tiefen von 0,30 – 2,60 m uGOK durch Oberboden und sandige Auffül-
lungen mit humosen und anthropogenen Beimengungen gekennzeichnet. In unversiegelten 
Bereichen werden in Tiefen von 1,50 – 4,0 m uGOK gewachsene Sande aus vorwiegend Fein- 
und Mittelsanden sowie örtlichen Geschiebesanden angetroffen. Unterhalb der Auffüllungen 
und Sande finden sich bis zur Bohrendetiefe Geschiebelehme und -mergel. 

Grund- bzw. Stauwasserstände wurden 1,90 – 4,0 m uGOK gemessen. Niederschlagsbedingt 
können sich Stauwasserstände auf den bindigen Geschiebeböden bis nahe unter Gelände-
oberkante einstellen. 

Es handelt sich um Böden mit einem mittleren Verdunstungspotential aufgrund hoher Spei-
cherfähigkeit für Niederschlagswasser sowie Stauwasserbildung nach Starkregenereignissen.  

Das vormals als Lungenheilanstalt genutzte Gelände und das Grundstück am Eilbergweg 26 
weisen durch den vorhandenen Gebäudebestand und versiegelte Nebenflächen in der 
Summe eine Versiegelung von rund 1,7 ha auf. In diesen Bereichen sind die natürlichen Bo-
denfunktionen nachhaltig gestört. 

Es kommen keine seltenen Böden, wie beispielsweise Moorböden, oder auch schutzwürdige 
Böden im Sinne von Archivböden im Plangebiet vor. 

Die orientierende Schadstoffuntersuchung weist in den Mischproben Schadstoffkonzentratio-
nen oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 der LAGA-TR Boden auf. So sind die sandigen Auf-
füllungen aufgrund eines leicht erhöhten TOC-Gehalts dem Zuordnungswert Z 1, aufgrund 
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erhöhter PAK- und Benzo(a)pyren-Gehalte dem Zuordnungswert Z 2 zuzuordnen. Mischpro-
ben der Geschiebeböden weisen keine Schadstoffgehalte oberhalb des Zuordnungswertes Z 
0 auf. Im Bereich der Sandproben aus der Teichböschung werden wegen eines nicht mess-
baren pH-Wertes weitergehende Untersuchungen nach Deponieverordnung empfohlen. 

Es liegen keine Eintragungen bzw. Hinweise zu Altstandorten, Altablagerungen oder schädli-
chen Bodenverunreinigungen vor. Es gibt somit diesbezüglich keine Bedenken. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Die Entwicklung der neuen Bauflächen konzentriert sich auf die im Bestand bereits durch Ge-
bäude, Nebengebäude und Wegeflächen versiegelten Bereiche. Mit dem neuen Bebauungs-
plan Nr. 48, der Festsetzung von Baugrenzen und bauflächenbezogenen Grundflächen in der 
Planzeichnung als Höchstmaß in Verbindung mit der textlichen Festsetzung zur Überschrei-
tung der zulässigen Grundflächen für Nebenanlagen mit einer absoluten Flächenangabe für 
die GR II, wird die insgesamt überbaubare Grundfläche und damit zulässige Versiegelung der 
allgemeinen Wohngebietsflächen definiert. 

Im Plangebiet wird das Gelände im Bereich der zukünftigen Bauflächen und Straßenverkehrs-
flächen abgetragen. Die Herstellung der Tiefgaragen sollen integriert in begrünte Warften ein-
gebunden werden, d.h. sie ragen aus dem umliegenden Geländerelief heraus. Es werden in 
diesen Bereichen der Warftgrundflächen somit zunächst Oberbodenmengen abgetragen, die 
dann im Zuge der Warft-Neugestaltung wieder angedeckt werden. Im Plangebiet wird die neue 
Erschließung auf zum Großteil bereits bestandsgemäße versiegelte Verkehrsflächen geplant. 
Die neue Straßenanbindung an den Eilbergweg führt zur Neuversiegelung. Der funktionsge-
rechte Ausbau der Anbindung an die Hoisdorfer Landstraße führt zu keiner wesentlichen Mehr-
versiegelung. 

Insgesamt führt die städtebauliche Neuordnung gegenüber dem Bestand zu einer höheren 
Bodenversiegelung und damit zu Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen. 

Versiegelungen und Überbauungen führen grundsätzlich zur Zerstörung des natürlichen Bo-
dengefüges und zum Verlust der natürlichen Bodenfunktionen sowie zu einem erhöhten Ober-
flächenabfluss und damit zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Betroffen 
sind hier voraussichtlich überwiegend bindige Geschiebeböden. 

Die ausschlaggebenden Wirkfaktoren mit den wesentlichsten Auswirkungen auf den Boden 
sind nachfolgend zusammengestellt: 

• Der erforderliche Oberbodenabtrag zur Baufeldfreimachung bedeutet eine tiefgreifende 
Zerstörung von Bodenfunktionen und bei Bodenversiegelung gehen Bodenfunktionen ver-
loren. 

• Meist besteht Auftrag/Überdeckung aus einem Material, das andere Eigenschaften hat als 
der gewachsene Boden. 

• Die Verdichtung führt ebenfalls dazu, dass die Bodenfunktionen beeinträchtigt werden. Der 
Wirkfaktor tritt oft baubedingt, d. h. durch Verwendung der Böden für Bauwege, Lager-
plätze etc. auf. 

• Unter Umständen kann es zu Stoffeinträgen kommen, wobei Schadstoffeinträge Beein-
trächtigungen verschiedener Bodenfunktionen zur Folge haben können.  

Durch Bodenauf- und -abtrag, Verdichtungen, Umlagerungen, Überschüttungen und Versie-
gelungen kommt es also bereichsweise zu erheblichen Veränderungen des Bodengefüges 
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sowie zu Veränderungen des Wasserhaushaltes. Insgesamt sind die Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Boden als erheblich zu bewerten. Absolut ergibt sich in der Bilanzierung von Be-
stand und Planung eine Mehrversiegelung von ca. 0,5 ha. 

Eine detailliertere Eingriffsbilanzierung des Vorhabens nach dem Baurechtserlass ist 
dem Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 48 zu entnehmen. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

Im Zuge der Neubebauung sollen nicht überbaubare Flächen mit Oberboden angedeckt und 
begrünt werden.  

Die nicht überbauten Flächen der Tiefgaragen im allgemeinen Wohngebiet sollen zu mindes-
tens 70 vom Hundert mit einem Bodensubstrataufbau in einer Stärke von mindestens 50 cm 
hergestellt und begrünt werden. 

Die abschließenden Dachflächen des obersten Dachgeschosses der neuen Wohngebäude 
sollen, mit Ausnahme des Neubaus auf dem Grundstück am Eilbergweg, als Flachdächer oder 
flach geneigte Dächer hergestellt und mit einem Substrataufbau von mindestens 12 cm dau-
erhaft extensiv begrünt werden. Durch diese Gebäudebegrünungsmaßnahmen können er-
satzweise Bodenfunktionen teilweise wieder hergestellt werden. 

Über die Festsetzung im Bebauungsplan Nr. 48, dass private Wegeflächen und offene Stell-
plätze in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise hergestellt werden sollen, werden Boden-
funktionen teilweise wieder hergestellt. 

Ein Ausgleich nicht im Plangebiet ausgleichbarer Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden 
erfolgt extern durch Zuordnung entsprechender Ökopunkte innerhalb des Ökokontos „Rönne-
tal 2 (ÖK 027-02)“ im gleichen Naturraum Hohe Geest. Die Flächen befinden sich im Grund-
eigentum der Stiftung Naturschutz. Die Übernahme der Kompensationsverpflichtungen durch 
die Stiftung Naturschutz wird im Rahmen eines Gestattungsvertrags zwischen der Stiftung 
Naturschutz und der Vorhabenträgerin geregelt. Die Zuordnung des Ausgleichs innerhalb des 
Ökokontos „Rönnetal 2“ wird als Festsetzung in die textlichen Festsetzungen zum Bebauungs-
plan Nr. 48 aufgenommen. 

Bewertung 

Nach Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen zur Begrünung und entsprechender Entwick-
lungszeit der Vegetation sowie der festgesetzten planexternen Kompensationsmaßnahmen 
verbleiben für das Schutzgut Boden keine als erheblich zu wertenden umweltrelevanten Be-
einträchtigungen. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie negative Wechselwirkungen zu anderen 
Schutzgütern werden durch die getroffenen Festsetzungen vermieden. 

7.2.10 Schutzgut Tiere / Arten und Lebensgemeinschaften 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 

Zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Aspekte der Planung wurde in 2021 eine Bestands-
aufnahme für die Artengruppen der Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien, der Haselmaus und 
weiterer Arten durchgeführt. Danach ist der Untersuchungsraum, der das Plangebiet und süd-
lich angrenzende Waldflächen umfasst, für 33 Brutvogelarten von Bedeutung.  Weitere Vogel-
arten nutzen das Untersuchungsgebiet als Nahrungsraum. Es wurde räumlich unterschieden 
in Bereiche der geplanten Bauflächen und den umliegenden Waldflächen. 
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Alle hier vorkommenden Arten sind ubiquitär verbreitet und haben im Plangebiet nur einen 
Teillebensraum ihres jeweiligen Reviers, z.B. zur Nahrungssuche. Jede Art muss weitere Ge-
biete in der Umgebung nutzen. 

Gebäudebrüter wie z.B. Haussperlinge, Schwalben oder Mauersegler kommen mangels ge-
eigneter Gebäudestrukturen nicht vor. Alle Vogelarten sind nach § 7 BnatSchG als europäi-
sche Vogelarten besonders geschützt. Es können einzelne gefährdete Arten, Arten der Vor-
warnliste sowie Greifvögel und Eulen vorkommen. Allen vorgenannten Vogelarten ist gemein, 
dass das Plangebiet nur einen relativ unbedeutenden bzw. kleinen Teil des jeweiligen Reviers 
darstellt. 

Die Lebensraumstrukturen im Untersuchungsgebiet entsprechen sämtlich in keiner Weise den 
Flächen mit landesweiter Bedeutung für Rastvögel. Signifikante Rastvogelsammlungen und 
Ruhestätten von Rastvögeln sind im Untersuchungsgebiet auszuschließen. 

Für die Artengruppe der Fledermäuse sind Untersuchungen von Mai bis September durchge-
führt worden. Es werden neun Fledermausarten erfasst: Zwerg-, Mücken-, Rauhaut-, Fransen-
, Wasser- und Breitflügelfledermaus sowie dem Großen und kleinen Abendsegler und Brau-
nem Langohr. Das Untersuchungsgebiet wird als überdurchschnittlich arten- und individuen-
reicher Fledermausraum eingeschätzt. Einem Jagdhabitat nördlich des Teiches wurde auf-
grund der hohen Aktivitätsdichte und Nutzung durch drei Arten eine besondere Bedeutung 
zugesprochen. Die übrigen Jagdhabitate sind von allgemeiner Bedeutung. Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten sind ihre Quartiere. Wochenstuben können ausgeschlossen werden. Insge-
samt konnten vier Balzreviere der Zwergfledermaus an Gebäuden und Bäumen festgestellt 
werden. Der Baumbestand weist aufgrund der Stammdurchmesser nur einzelne Höhlungen 
und Rindenstrukturen auf, die als potenzielle Winter- oder Sommerquartiere in Betracht kom-
men können. Kleinere Spaltenquartiere können in den Kronen einiger nicht einsehbarer 
Bäume nicht ausgeschlossen werden. Der Gebäudebestand ergibt nach eingehender Unter-
suchung keine Hinweise auf Fledermausquartiere. Quartiere für spaltenbewohnende Arten 
können potenziell vorhanden sein. Potenzielle Jagdgebiete entlang der Gehölzstrukturen ha-
ben eine mittlere Bedeutung. 

Amphibien kommen mit den nachgewiesenen Arten: Teichmolch, Erdkröte und Grasfrosch in 
dem südlichen Teich drei Amphibienarten, der dauerhaft Wasser führt, als Reproduktionsbio-
top vor. Im Park sowie in den Waldarealen im Untersuchungsgebiet sind weniger bedeutsame 
Sommerlebensräume vorhanden. 

Die für die geschützte Käferart Eremit erforderlichen Altbäume mit Mulm gefüllten Baumhöh-
lungen sind im Plangebiet nicht vorhanden, ein Vorkommen daher ausgeschlossen. 

Ein Vorkommen von Haselmäusen kann nach der Bestandserfassung ausgeschlossen wer-
den. 

Für den Nachtkerzenschwärmer erforderliche Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet 
nicht oder nur in wenige Einzelexemplaren vor. Ein Vorkommen ist auszuschließen. 

Ein Vorkommen der Libellenart ‚Grüne Mosaikjunger‘ des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist 
aus der Zeit vor 2004 bekannt. Aufgrund des Vorkommens der Pflanzenart Krebsschere im 
südwestlich außerhalb des Plangebietes liegenden Teich wird ein Vorkommen angenommen. 
Auswirkungen aus dem Planungsvorhaben sind nicht zu erwarten. 

Im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistete Reptilienarten sind im Plangebiet nicht vorzufinden. 
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Für alle weiteren Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind aufgrund 
ihrer jeweiligen spezifischen Lebensraumansprüche keine potenziellen Lebensraumstrukturen 
vorhanden, so dass diese Arten hier nicht vorkommen. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Durch die Gebäudeabrisse gehen keine Sommer- oder Winterquartiere (z.B. Wochenstuben-
quartiere) für Fledermäuse verloren, aber es muss mit dem Verlust von vier Balzquartieren der 
Zwergfledermaus zu rechnen sein. Die Umnutzung der zu erhaltenden und für eine Umnut-
zung vorgesehenen Gebäude führt zu keinerlei Quartiersverlusten. 

Die im Plangebiet unter Artenschutzgesichtspunkten erfassten strukturreichen Bäume bleiben 
weitgehend erhalten.  

Für 18 Brutvogelarten kommt es im Bereich der zukünftigen Bauflächenausweisungen zum 
Verlust von Brut- und Nahrungsraum und damit zum Verlust von Revieren. Auch der Verlust 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Baubereich kann kompensiert werden. Die ökologi-
sche Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt für diese Arten im räumlichen Zu-
sammenhang erhalten. Für alle betroffenen Vogelarten wird festgestellt, dass bei Einhaltung 
der gesetzlichen Schutzfristen für Baumfällungen und weiterer Kompensationsmaßnahmen 
kein Verbotstatbestand eintritt, der eine artenschutzrechtliche Ausnahme der zuständigen Be-
hörde erfordern würde. 

Das Arteninventar wird sich nicht spürbar verändern. Die biologische Vielfalt im Sinne der Bio-
diversitäts-Konvention wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere / Arten und Lebensgemeinschaften treten in der Bau- 
und Betriebsphase auf. In der Bauphase sind Maßnahmen zum Artenschutz zu berücksichti-
gen. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

Es sind Ersatzmaßnahmen für eintretende Quartiersverluste von Brutvogelarten und Balzre-
vieren von Fledermäusen erforderlich. 

So ist der Verlust von vier Balzquartieren der Zwergfledermaus durch die orts- und zeitnahe 
Anbringung von mindestens Fledermauskästen an Gebäuden und/oder Bäumen auszuglei-
chen. Des Weiteren sind Fällungen von Bäumen und Abbrüche von Gebäuden ausschließlich 
innerhalb der Fledermauswinterquartierszeit vom 1.12. bis zum 28.2 durchzuführen. Ein Ge-
bäudeabbruch oder eine Baumfällung außerhalb des vorgenannten Zeitfensters ist nur mög-
lich nach vorheriger gutachterlicher Besatzkontrolle mit negativem Befund.  

Bei Durchführung der genannten Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen ist davon auszu-
gehen, dass es durch das Vorhaben nicht zum Eintreten eines Verbotstatbestands nach § 44 
BnatSchG kommt. 

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden mittels Festsetzungen im Bebauungs-
plan Nr. 48 eine Rodung von Gehölzen und ein Abriss von Gebäuden zeitlich begrenzt sowie 
die Anbringung von künstlichen Fledermausquartieren vorgeschrieben.  

Es sind keine zeitlich vorgezogenen CEF-Maßnahmen erforderlich. 

Im Zuge des Waldersatzes werden im gleichen Naturraum außerhalb des Plangebietes Erst-
aufforstungen in der Größenordnung von rd. 2,1 ha nachzuweisen sein. Der Kompensations-
bedarf von ca. 5.000 m2 naturnaher Gehölze als Ersatzlebensraum für Brutvögel kann im 
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Zusammenhang mit diesem Waldersatz erfolgen. Ein planexterner Ausgleich der Brutvogel-
quartiersverluste ist damit möglich, weil die betroffenen Arten weit und nahezu flächendeckend 
in Norddeutschland verbreitet sind. 

Bewertung 

Bei Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen zur Ersatzquartieren für Fledermäuse (im Plan-
gebiet), der Schaffung von Ersatzlebensräumen für Brutvögel (auf den planexternen Auffors-
tungsflächen) und Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Schutzmaßnahmen verblei-
ben für das Schutzgut Tiere / Arten und Lebensgemeinschaften keine als erheblich zu werten-
den umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie negative Wechselwirkungen zu anderen 
Schutzgütern werden durch die getroffenen Festsetzungen vermieden. 

7.3 Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, Techniken und schwere Unfälle 

7.3.1 Bau der geplanten Vorhaben einschließlich Abrissarbeiten 
Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die 
Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umweltauswir-
kungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden werden können. 

7.3.2 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwendung 
Zur Art und Menge der Abfälle, die aufgrund der Umsetzung der Planung anfallen, können 
keine detaillierten Angaben gemacht werden. Ihre umweltschonende Beseitigung und Verwer-
tung werden durch entsprechende fachgesetzliche Regelungen sichergestellt. 

7.3.3 Eingesetzte Techniken und Stoffe 
Zu den eingesetzten Techniken und Stoffen, die in den durch die Planung ermöglichten Vor-
haben verwendet werden, können keine konkreten Angaben gemacht werden. Auf der Plan-
ebene nicht absehbare Umweltauswirkungen sind auf der Zulassungsebene zu prüfen. 

7.3.4 Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen 
Die Planung ermöglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfälle oder Kata-
strophen ausgeht. Im Umfeld des Plangebiets befinden sich auch keine Gebiete oder Anlagen 
von denen eine derartige Gefahr für die zukünftigen Nutzungen im Plangebiet ausgeht. 

7.4 Planungsalternativen / Standortalternativen und Nullvariante 

7.4.1 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten  
Umfang der Wohnbebauung 

Der Umfang der für eine Bebauung in Anspruch genommenen Fläche ist insbesondere aus 
Gründen des Waldschutzes begrenzt. Mit Festschreibung der städtebaulich favorisierten Va-
riante werden ca. 80 neue Wohneinheiten zu verwirklichen sein. 

Städtebauliche Varianten 

Eine Prüfung von Planungsalternativen am gewählten Standort hat im Rahmen eines im Jahr 
2016 durchgeführten Gutachterverfahrens bzw. Städtebaulichen Ideenwettbewerbs zur Über-
planung der ehemaligen Lungenheilstätte stattgefunden. Der Bauleitplanung zugrundelie-
gende Städtebauliche Entwurf wurde in diesem Rahmen als Vorzugsvariante ausgewählt und 
in enger Abstimmung mit der Gemeinde weiterentwickelt und optimiert. Die kompakte Bebau-
ung, entspricht dem Grundsatz einer Flächensparenden und energieeffizienten Bebauung. Die 
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Neubauten orientieren sich an den Proportionen der Bestandgebäude und fügen sich durch 
eine aufgelockerte Positionierung in das Gebiet ein. Die Standorte der Neubauten berücksich-
tigen dabei bereits bestehende Versiegelungen durch zukünftig entfallende Bestandsbebau-
ung und Erschließungsanlagen, um die Neuversiegelung zu minimieren. Auch die Erschlie-
ßungsplanung ist möglichst flächeneffizient, abschnittsweise als Einbahnstraße konzipiert und 
greift bestehende Erschließungsanlagen auf. Zusammen mit der geplanten Unterbringung der 
privaten Stellplätze in begrünten Tiefgaragen wird dem Grundsatz eines flächensparenden 
Bauens Rechnung getragen. 

7.4.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung  

Die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
(Nullvariante) unterscheidet sich nicht wesentlich vom Basisszenario, das in den vorherigen 
Kapiteln für die einzelnen Umweltschutzgüter beschrieben und bewertet wurde (vgl. „Be-
standsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands“). 

Die private unter Denkmalschutz stehende Parkanlage wird im Zusammenhang mit der Pla-
nung eine Revitalisierung und Belebung erfahren, die ansonsten ausbleiben würde. Eine wei-
terhin öffentliche Nutzung der vorhandenen Wegeflächen erfordert eine regelmäßige Kontrolle 
und Pflege des Baumbestands im Hinblick auf die Verkehrssicherheit. Gleiches gilt für die 
unter Denkmalschutz stehenden Einzelgebäude (Turnhalle und Schulkinderhaus), die eine 
aufwendige denkmalgerechte Sanierung und Umnutzung u.a. zu Wohnzwecken erfahren wer-
den, die ansonsten ausbliebe. Ein fortschreitender Zerfall der Gebäude wäre die Folge. 

Angesichts der Wohnraumnachfrage und dem Erfordernis der Schaffung attraktiver Wohnbau-
flächen würde die Nichtdurchführung der mit der Flächennutzungsplanänderung und dem Be-
bauungsplan Nr. 48 verfolgten Innenentwicklung im Sinne einer Konversion zu einer Inan-
spruchnahme von Freiflächen außerhalb des Siedlungsgefüges auf neuen, bisher landwirt-
schaftlich genutzten Freiflächen führen. 

Es wären keine wesentlichen Veränderungen der Schutzgüter gegenüber der Bestandssitua-
tion zu erwarten. 

7.5 Zusätzliche Angaben 

7.5.1 Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung  

Die wichtigsten Merkmale der im Rahmen der Umweltprüfung verwendeten technischen Ver-
fahren werden in den jeweiligen Fachgutachten beschrieben. Sie entsprechen dem gegenwär-
tigen Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden. Die für die Umweltprüfung auf 
der Ebene des Bebauungsplans erforderlichen Erkenntnisse liegen vor, soweit sie nach Inhalt 
und Detaillierungsgrad des Bebauungsplans in angemessener Weise verlangt werden kön-
nen. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, insbe-
sondere liegen keine Kenntnislücken vor. 

 

7.5.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 
Eine Überwachung bzw. ein Monitoring erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflichtun-
gen zur Umweltüberwachung nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissionsschutz- (Luftqualität, 
Lärm), Bundesbodenschutz-, Bundesnaturschutzgesetz, Denkmalschutz, Landeswaldgesetz 
sowie ggf. weiterer Regelungen im Umfang der Regelaufgaben der Verwaltung. Damit sollen 
unvorhergesehene erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die infolge der 



25. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf Begründung 

 53 

Planrealisierung auftreten, erkannt werden. Besondere Überwachungsmaßnahmen sind der-
zeit nicht vorgesehen. 

7.5.3 Zusammenfassung des Umweltberichtes 
Maßgeblich ist die dauerhafte Umwandlung bzw. Inanspruchnahme von ca. 1,7 ha aufgelas-
senem Klinikgebäude- und Infrastrukturbestand für den Wohnungsbau und die zugehörigen 
Erschließungsflächen sowie die streckenweise Inanspruchnahme eines schmalen Grund-
stücksstreifens zur Ermöglichung einer zukünftigen Anbindung der nördlichen  Erschließung 
an den Eilbergweg. Das Landschaftsbild ist aufgrund der baulichen Vorprägung nicht wesent-
lich betroffen, im allgemeinen Wohngebiet wird es auch zukünftig baulich geprägt sein. 

Der Lärm ist der für das Schutzgut „Mensch“ das maßgebliche Prüfkriterium. Es kommt durch 
verkehrsbedingte Schallimmissionen zu teilräumlichen Überschreitungen der einschlägigen 
Orientierungswerte. Diesen wird durch Festsetzungen des Bebauungsplans zur Sicherung ge-
sunder Wohnverhältnisse begegnet. Es sind keine Überschreitungen der Schwellen der Ge-
sundheitsgefährdung zu erwarten. In Bezug auf den nächtliche Geräuschimmissionen des 
Tierheims Gewerbelärm werden im Bebauungsplan im Bereich des südlichen Baufeldes bau-
liche Schutzmaßnahmen an den lärmzugewandten Gebäudefassaden vorgeschrieben.  

Für das Schutzgut Landschaft und Stadtbild werden negative Auswirkungen durch die ge-
troffenen städtebaulichen und grünordnerischen Festsetzungen weitmöglich vermieden und 
das Landschaftsbild neu gestaltet. Der Waldmantel bleibt erhalten. Die bauliche Neugestal-
tung des Landschaftsbildes ist nur in der gebietsinternen Binnenwahrnehmung erfahrbar. 
Durch Unterbringung der privaten Stellplätze in Tiefgaragen wird eine Überprägung des Frei-
raums mit Parkständen vermieden. Für den Aspekt der Erholungs- und Freiraumverbundfunk-
tion sind durch die Sicherung der wesentlichen Wegeverbindungen mit der Möglichkeit einer 
öffentlichen Durchquerung des Quartiers positive Auswirkungen für das Quartier insgesamt 
und für das weitere Naherholungs-Umfeld zu erwarten. 

In Bezug auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter werden negative Auswirkungen 
auf das denkmalgeschützte Gesamtensemble des Parks sowie durch Erhalt zweier denkmal-
geschützten Gebäude durch entsprechende Festsetzungen des Bebauungsplans wirksam 
vermieden. 

Aufgrund bereits vorhandener Bodenversiegelungen ergeben sich für das Schutzgut Boden in 
Bezug auf das städtebauliche Entwicklungsvorhaben nur geringfügige Beeinträchtigungen. Mit 
einer etwas höheren Bodenversiegelung sowie unter Berücksichtigung der Festsetzungen des 
Bebauungsplans zur Vermeidung und Minderung und zum Ausgleich von Bodenbeeinträchti-
gungen, hier insbesondere der Tiefgaragen- und Dachbegrünungen, verbleibt gegenüber der 
Bestandssituation ein Kompensationsbedarf, der außerhalb des Plangebiets auszugleichen 
ist. Der Ausgleich erfolgt durch die Zuordnung geeigneter Flächen eines Ökokontos im glei-
chen Naturraum. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Fläche entspricht die Planung im Sinne eines Flächenrecyclings 
den Zielen zum schonenden Umgang mit der begrenzten Ressource Grund und Boden und 
zur Minderung der landes- und bundesweit täglich zunehmenden Bodenversiegelung. 

In Bezug auf die Schutzgüter Luft und Klima wird keine bioklimatische Verschlechterung im 
Plangebiet sowie dem angrenzenden Stadtgebiet durch das Vorhaben ausgelöst.  

Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser wird auf den zukünftig versiegelten Flächen des allge-
meinen Wohngebiets das anfallende Regenwasser dezentral gesammelt, zurückgehalten, 
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teilweise verdunstet und gedrosselt in den südlichen, außerhalb des Plangeltungsbereichs lie-
genden Teich abgeleitet. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen sind nicht zu erwarten. Es werden  
anthropogen überformte Siedlungsbiotope von allgemeiner Bedeutung und aus bioökologi-
scher Sicht höherwertige Biotoptypen von besonderer Bedeutung für den Naturschutz über-
baut. Die bauliche Inanspruchnahme von Flächen mit besonderer Bedeutung für den Natur-
schutz führt in der Eingriffsbilanzierung zu einem höheren Ausgleichsbedarf. Biotopvernet-
zungsfunktionen sind nicht berührt. Es entstehen im allgemeinen Wohngebiet begrünte Tief-
garagen und Extensivdachbegrünungen mit Funktionen als Trittstein-Biotope. Waldrandzonen 
werden umgewandelt und durch Ersatz-Erstaufforstungsflächen außerhalb des Plangeltungs-
bereichs ersetzt. 

Der Verlust einzelner ökologischer Baumfunktionen wird durch den gezielten Erhalt von alten 
Bäumen innerhalb des Waldschutzstreifens, die normalerweise entnommen werden müssten, 
im Plangebiet teilweise ausgeglichen. Ein Baumersatz für nach der Baumschutzverordnung 
geschützten aber abgängigen Bäume erfolgt für die Wohnbauflächen und Straßenverkehrsflä-
chen nach den einschlägigen Bestimmungen der örtlichen Baumschutzsatzung unter Berück-
sichtigung des vorgenannten Baumerhalts. Eine Kompensation des Baumverlustes geschütz-
ten Baumbestands erfolgt zum einen durch den Erhalt von Altbaumbestand im Waldumwand-
lungsstreifen, zum anderen durch Neuanpflanzungen im Plangebiet und durch monetäre Ab-
lösung verbleibender Ersatzbaumdefizite gegenüber der Gemeinde. 

Hinsichtlich des besonderen Artenschutzes können nach Naturschutzrecht streng geschützte 
Arten vom Vorhaben betroffen sein. Nach der Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44 
BnatSchG sind mit Ausnahme der nachfolgenden Regelungen keine weiteren Maßnahmen 
notwendig: 

- Neuanlage von 5.000 m2 naturnaher Gehölzpflanzung (kann im Zusammenhang mit dem 
Waldersatz nachgewiesen werden) 

- Keine Rodung von Gehölzen und Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit vom 1. März bis 
30. November eines Jahres. Diese Regelung geht über die allgemein gültige Regelung 
nach § 39 BNatSchG hinaus. 

- Kein Abriss der Gebäude in der Zeit von 1. März bis 30. November, es sei denn es werden 
nach vorheriger Prüfung Fledermauswinterquartiere ausgeschlossen. 

Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den aufgeführten einzelnen Schutzgütern bestehen vielschichtige Wechselbezie-
hungen, die hier nur exemplarisch bzw. allgemein angedeutet werden sollen. 

Solange Böden offen, d.h. unbefestigt und in ihrer Schichtenfolge noch weitgehend natürlich 
gelagert sind, können sie grundsätzlich naturraumtypischen Pflanzen als Standort und Tieren 
als Lebensraum dienen. Mit zunehmender Intensität der Versiegelung bzw. Überbauung sinkt 
dieses Angebot. Möglichkeiten der Versickerung von Niederschlägen und damit auch der An-
reicherung des Grundwassers sinken. Überbauungen und Versiegelungen reduzieren außer-
dem geländeklimatische Ausgleichswirkungen auf das Kleinklima wie Verdunstung und Ab-
kühlung. Dauerhafte vegetative Bodenbedeckungen fördern langfristige eine ungestörte Bo-
denentwicklung. An dieser Bodenentwicklung wirken auch versickernde Niederschläge mit 
ihre Stofftransporten mit. Ein vielfältiges Angebot an flächigen und vertikalen Vegetationsstruk-
turen erhöht die Lebensraumbedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt. Raumwirksame Ge-
hölzbestände können darüber hinaus eine wirksame Eingrünung und Einbindung von 
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Bauflächen in die Umgebung gewährleisten und zur Gliederung und Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes beitragen. 

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar, dass die Auswirkungen auf Wechselbeziehun-
gen eine gegenüber der Einzelbetrachtung der Schutzgüter erhöhte Bedeutung aufweisen. 
Auch ist eine Verstärkung der Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wech-
selwirkungen nicht zu erwarten. 

7.6 Allgemeinverständliche Zusammenfassung  
In der Gesamtbeurteilung wird der Umweltzustand im Planänderungsbereich und Umfeld mit 
Durchführung der Planung bei den gegebenen Vorbelastungen und unter Berücksichtigung 
der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sowie weiterer verbindlicher Regelungen 
im städtebaulichen Vertrag insgesamt nicht erheblich negativ beeinträchtigt. Für die Erho-
lungs- und Freiraumverbundfunktion ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen. Durch die 
Inanspruchnahme eines bereits teilbebauten und teilversiegelten Flächenareals der ehemali-
gen Lungenheilanstalt wird in besonderem Maße der Zielsetzung des BauGB zum sparsamen 
Umgang mit der begrenzten Ressource Grund und Boden entsprochen. Innerhalb des Plan-
gebiets verbleiben keine Eingriffe in Natur und Landschaft, die nicht durch Minderungsmaß-
nahmen und Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden können. Diese werden durch die 
Festsetzung externer Ausgleichsmaßnahmen vollständig ausgeglichen. 

Die nach BauGB und BNatSchG zu prüfenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Pflanzen- 
und Tierwelt, Bodenfunktion) werden durch grünordnungsplanerische Festsetzungen im Be-
bauungsplan gemindert und durch die Zuordnung externer Ausgleichsflächen in einem Öko-
konto vollständig ausgeglichen. 

8 Flächenbilanz 

Plangeltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung   ca. 230.022 m² 

davon: 

    Wohnbauflächen ca. 52.518 m² 

Grünflächen (histoische Parkanlage)  ca. 14.594 m² 

    Flächen für Wald  ca. 154.837 m² 

Wasserflächen ca.            4.058 m² 
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und 

Landschaftsplanung Matzen, Schenefeld 


